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Weltweit werden von vielen Unternehmen Abschlüsse für externe Adressaten aufgestellt und dargestellt. Obwohl solche 
Abschlüsse von Land zu Land Ähnlichkeiten aufweisen, bestehen auch Unterschiede, die vermutlich auf einer Vielzahl 
von sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Umständen sowie darauf beruhen, dass die einzelnen Länder bei der 
Festlegung nationaler Vorschriften die Bedürfnisse der verschiedenen Abschlussadressaten berücksichtigt haben.

Diese unterschiedlichen Gegebenheiten haben zur Verwendung verschiedener Definitionen für die Abschlussposten 
geführt, beispielsweise für die Termini Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen. Sie haben 
ferner zur Verwendung unterschiedlicher Kriterien für die Darstellung von Sachverhalten im Abschluss sowie zu unter-
schiedlichen Bewertungsgrundlagen geführt. Auch der Anwendungsbereich der Abschlüsse sowie die darin aufgeführten 
Angaben waren davon betroffen.

Das International Accounting Standards Committee (IASC) ist bestrebt, diese Unterschiede durch Harmonisierung 
der Vorschriften, Rechnungslegungsstandards und Verfahren hinsichtlich der Aufstellung und Darstellung von 
Abschlüssen zu verringern. Es ist der Ansicht, dass eine weitere Harmonisierung am besten dadurch erreicht werden 
kann, dass man sich auf die Abschlüsse konzentriert, deren Aufstellung zum Ziel hat, nützliche Informationen für 
wirtschaftliche Entscheidungen zu liefern.

Der Board des IASC ist überzeugt, dass die zu diesem Zweck aufgestellten Abschlüsse den gemeinsamen Bedürfnissen 
der meisten Adressaten gerecht werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass fast alle Adressaten wirtschaftliche 
Entscheidungen treffen, beispielsweise, um:
(a)	 zu entscheiden, wann ein Kapitalanteil zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen ist;
(b)	 die Handlungen oder die Verantwortlichkeit des Managements zu beurteilen;
(c)	 die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, seine Arbeitnehmer zu entlohnen und ihnen weitere Vergünstigungen 

zu bieten;
(d)	 die Sicherheit der dem Unternehmen geliehenen Beträge zu beurteilen;
(e)	 die Festlegung der Steuerpolitik;
(f)	 ausschüttbare Gewinne und Dividenden zu bestimmen;
(g)	 Statistiken über das Volkseinkommen aufzustellen und zu nutzen; oder
(h)	 die Tätigkeiten von Unternehmen zu reglementieren.
Der Board erkennt allerdings an, dass insbesondere Regierungen andere oder zusätzliche Anforderungen für eigene Zwecke 
formulieren können. Doch diese Anforderungen dürfen die zum Nutzen der anderen Adressaten veröffentlichten Abschlüsse 
nicht beeinträchtigen, es sei denn, dass sie ebenfalls den Bedürfnissen dieser anderen Adressaten entsprechen. Abschlüsse 
werden in der Regel gemäß einem Rechnungslegungsmodell auf der Grundlage historischer Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und dem Konzept der nominalen Kapitalerhaltung aufgestellt. Andere Modelle und Konzepte können unter 
der Zielsetzung, nützliche Informationen für wirtschaftliche Entscheidungen bereitzustellen, angemessener sein. Gleichwohl 
besteht derzeit kein Einvernehmen über eine Änderung. Das vorliegende Rahmenkonzept wurde so entwickelt, dass es sich auf 
eine Reihe verschiedener Rechnungslegungsmodelle sowie Kapital- und Kapitalerhaltungskonzepte anwenden lässt.

EINFÜHRUNG

Zweck und Status
Dieses Rahmenkonzept legt die Konzeptionen dar, die der Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen für externe 
Adressaten zugrunde liegen. Das Rahmenkonzept verfolgt die nachfolgenden Zwecke:
(a)	 Unterstützung des Board des IASC bei der Entwicklung zukünftiger International Accounting Standards sowie bei 

der Überprüfung bereits bestehender International Accounting Standards;
(b)	 Unterstützung des Board des IASC bei der Förderung der Harmonisierung von Vorschriften, Rechnungsle

gungsstandards und Verfahren hinsichtlich der Darstellung von Abschlüssen, indem eine Grundlage für die 
Reduzierung der Anzahl alternativer Bilanzierungsmethoden, die nach den International Accounting Standards 
zulässig sind, geschaffen wird;

(c)	 Unterstützung der nationalen Standardsetter bei der Entwicklung nationaler Standards;
(d)	 Unterstützung der mit der Aufstellung von Abschlüssen befassten Personen bei der Anwendung der International 

Accounting Standards sowie bei der Behandlung von Themen, die noch Gegenstand eines International Accounting 
Standard sein werden;

(e)	 Unterstützung von Abschlussprüfern bei der Urteilsfindung, ob Abschlüsse den International Accounting Standards 
entsprechen;

(f)	 Unterstützung der Abschlussadressaten bei der Interpretation der Informationen aus den Abschlüssen, die gemäß 
den International Accounting Standards aufgestellt wurden; und

(g)	 Bereitstellung von Informationen über das Vorgehen bei der Formulierung der International Accounting Standards 
für die Personen, die sich für die Arbeit des IASC interessieren.

1
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PREFACE

Financial statements are prepared and presented for external users by many enterprises around the world. Although such 
financial statements may appear similar from country to country, there are differences which have probably been caused 
by a variety of social, economic and legal circumstances and by different countries having in mind the needs of different 
users of financial statements when setting national requirements.

These different circumstances have led to the use of a variety of definitions of the elements of financial statements; that 
is, for example, assets, liabilities, equity, income and expenses. They have also resulted in the use of different criteria for 
the recognition of items in the financial statements and in a preference for different bases of measurement. The scope of 
the financial statements and the disclosures made in them have also been affected.

The International Accounting Standards Committee (IASC) is committed to narrowing these differences by seeking to 
harmonise regulations, accounting standards and procedures relating to the preparation and presentation of financial 
statements. It believes that further harmonisation can best be pursued by focusing on financial statements that are pre-
pared for the purpose of providing information that is useful in making economic decisions.

The Board of IASC believes that financial statements prepared for this purpose meet the common needs of most users. 
This is because nearly all users are making economic decisions, for example, to:
(a)	 decide when to buy, hold or sell an equity investment;
(b)	 assess the stewardship or accountability of management;
(c)	 assess the ability of the enterprise to pay and provide other benefits to its employees;
(d)	 assess the security for amounts lent to the enterprise;
(e)	 determine taxation policies;
(f)	 determine distributable profits and dividends;
(g)	 prepare and use national income statistics; or
(h)	 regulate the activities of enterprises.
The Board recognises, however, that governments, in particular, may specify different or additional requirements for their 
own purposes. These requirements should not, however, affect financial statements published for the benefit of other 
users unless they also meet the needs of those other users.

Financial statements are most commonly prepared in accordance with an accounting model based on recoverable 
historical cost and the nominal financial capital maintenance concept. Other models and concepts may be more appropri-
ate in order to meet the objective of providing information that is useful for making economic decisions although there is 
presently no consensus for change. This Framework has been developed so that it is applicable to a range of accounting 
models and concepts of capital and capital maintenance.

INTRODUCTION

Purpose and Status
This Framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements for external 
users. The purpose of the Framework is to:
(a)	 assist the Board of IASC in the development of future International Accounting Standards and in its review of exist-

ing International Accounting Standards;
(b)	 assist the Board of IASC in promoting harmonisation of regulations, accounting standards and procedures relating 

to the presentation of financial statements by providing a basis for reducing the number of alternative accounting 
treatments permitted by International Accounting Standards;

(c)	 assist national standard-setting bodies in developing national standards;
(d)	 assist preparers of financial statements in applying International Accounting Standards and in dealing with topics 

that have yet to form the subject of an International Accounting Standard;
(e)	 assist auditors in forming an opinion as to whether financial statements conform with International Accounting 

Standards;
(f)	 assist users of financial statements in interpreting the information contained in financial statements prepared in 

conformity with International Accounting Standards; and
(g)	 provide those who are interested in the work of IASC with information about its approach to the formulation of 

International Accounting Standards.

1
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Fragen der Bewertung oder von Angaben. Keine Passage aus diesem Rahmenkonzept geht einem International Accounting 
Standard vor.

Der Board des IASC erkennt an, dass in einer begrenzten Anzahl von Fällen Konflikte zwischen dem Rahmenkonzept und 
einem International Accounting Standard bestehen können. In diesen Fällen, in denen ein Konflikt besteht, haben die 
Anforderungen aus dem International Accounting Standard Vorrang vor denjenigen aus dem Rahmenkonzept. Da sich 
aber der Board des IASC bei der Ausarbeitung künftiger Standards sowie bei der Überprüfung bereits bestehender 
Standards an dem Rahmenkonzept orientiert, wird sich die Zahl der Konfliktpunkte zwischen diesem Rahmenkonzept 
und den International Accounting Standards mit der Zeit verringern.

Der Board wird das Rahmenkonzept regelmäßig auf der Grundlage der damit gemachten Erfahrungen überarbeiten.

Anwendungsbereich
Das Rahmenkonzept beschäftigt sich mit folgenden Punkten:
(a)	 der Zielsetzung von Abschlüssen;
(b)	 den qualitativen Anforderungen, die den Nutzen der im Abschluss enthaltenen Informationen bestimmen;
(c)	 der Definition, Ansatz und Bewertung der Abschlussposten, aus denen der Abschluss besteht; und
(d)	 Kapital- und Kapitalerhaltungskonzepten.

Das Rahmenkonzept befasst sich mit Abschlüssen für allgemeine Zwecke (nachstehend „Abschlüsse“ genannt) ein-
schließlich der Konzernabschlüsse. Solche Abschlüsse werden mindestens einmal jährlich aufgestellt und publiziert und 
richten sich nach den gemeinsamen Informationsbedürfnissen eines weiten Adressatenkreises. Einige Adressaten können 
Informationen benötigen, die nicht im Abschluss enthalten sind, haben aber eventuell Einfluss, diese Informationen zu 
erhalten. Viele Adressaten hingegen müssen sich auf die Abschlüsse als ihre Hauptquelle für Finanzinformationen verlas-
sen, daher sind diese Abschlüsse unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse aufzustellen und darzustellen. Finanzberichte 
für besondere Zwecke, beispielsweise Börsenprospekte und Berechnungen für steuerliche Zwecke, fallen nicht unter den 
Anwendungsbereich dieses Rahmenkonzeptes. Dennoch kann das Rahmenkonzept für die Erstellung solcher besonderen 
Berichte zugrundegelegt werden, wenn deren Anforderungen dies gestatten.

Abschlüsse sind Teil des Prozesses der Rechnungslegung. Ein vollständiger Abschluss umfasst im Regelfall eine Bilanz, 
eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Kapitalflussrechnung (hier sind verschiedene Darstellungsformen möglich, 
beispielsweise eine Darstellung der Barmittelzu- und abflüsse oder eine Darstellung (sonstiger) Mittelzu- und abflüsse) 
sowie den Anhang und weitere Aufstellungen und Erläuterungen, die integraler Bestandteil des Abschlusses sind. Ferner 
kann er ergänzende Übersichten und Informationen enthalten, die auf den Darstellungen beruhen oder daraus abgeleitet 
werden und von denen man erwartet, dass sie in Verbindung mit diesen gelesen werden. Diese Aufstellungen und 
ergänzenden Informationen können beispielsweise Finanzinformationen zu Geschäftsfeldern und geographischen 
Segmenten und Angaben zu Auswirkungen von Preisänderungen behandeln. Abschlüsse enthalten allerdings keine 
Elemente wie Berichte der Mitglieder des Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgans oder dessen Vorsitzender, 
Analysen des Managements oder ähnliche Bestandteile, die in einem Geschäftsbericht enthalten sein können.

Das Rahmenkonzept gilt für die Abschlüsse aller privaten und öffentlichen Handels-, Industrie- und Dienstleistungs
unternehmen, die Bericht erstatten. Ein berichterstattendes Unternehmen ist ein Unternehmen, das Adressaten hat, die 
sich auf die Abschlüsse als ihre wichtigste Quelle für Finanzinformationen über das Unternehmen verlassen.

Adressaten und ihre Informationsbedürfnisse
Zu den Abschlussadressaten gehören derzeitige und potenzielle Investoren, Arbeitnehmer, Kreditgeber, Lieferanten und 
weitere Kreditoren, Kunden, Regierungen sowie deren Institutionen und die Öffentlichkeit. Sie verwenden die Abschlüsse, 
um einige ihrer unterschiedlichen Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Dazu gehören:
(a)	 Investoren. Die Bereitsteller von Risikokapital und ihre Berater sind mit den Risiken und Erträgen ihrer Investitionen 

befasst. Sie benötigen Informationen, um besser beurteilen zu können, ob sie kaufen, halten oder veräußern sollen. 
Auch Aktionäre sind interessiert an Informationen, mit denen sie die Fähigkeit des Unternehmens zur 
Dividendenausschüttung beurteilen können.

(b)	 Arbeitnehmer. Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sind interessiert an Informationen über die Stabilität und 
Rentabilität ihrer Arbeitgeber. Ferner sind sie interessiert an Informationen, anhand derer sie die Fähigkeit des 
Unternehmens zur Zahlung von Löhnen und Gehältern, Altersversorgungsleistungen und zur Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen beurteilen können.

(c)	 Kreditgeber. Kreditgeber sind interessiert an Informationen, mit denen sie beurteilen können, ob ihre Darlehen und 
die damit verbundenen Zinsen bei Fälligkeit gezahlt werden.
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This Framework is not an International Accounting Standard and hence does not define standards for any particular 
measurement or disclosure issue. Nothing in this Framework overrides any specific International Accounting Standard.

The Board of IASC recognises that in a limited number of cases there may be a conflict between the Framework and an 
International Accounting Standard. In those cases where there is a conflict, the requirements of the International 
Accounting Standard prevail over those of the Framework. As, however, the Board of IASC will be guided by the 
Framework in the development of future Standards and in its review of existing Standards, the number of cases of conflict 
between the Framework and International Accounting Standards will diminish through time.

The Framework will be revised from time to time on the basis of the Board’s experience of working with it.

Scope
The Framework deals with:
(a)	 the objective of financial statements;
(b)	 the qualitative characteristics that determine the usefulness of information in financial statements;
(c)	 the definition, recognition and measurement of the elements from which financial statements are constructed; and
(d)	 concepts of capital and capital maintenance.

The Framework is concerned with general purpose financial statements (hereafter referred to as “financial statements”) 
including consolidated financial statements. Such financial statements are prepared and presented at least annually and 
are directed toward the common information needs of a wide range of users. Some of these users may require, and have 
the power to obtain, information in addition to that contained in the financial statements. Many users, however, have to 
rely on the financial statements as their major source of financial information and such financial statements should, there-
fore, be prepared and presented with their needs in view. Special purpose financial reports, for example, prospectuses and 
computations prepared for taxation purposes, are outside the scope of this Framework. Nevertheless, the Framework may 
be applied in the preparation of such special purpose reports where their requirements permit.

Financial statements form part of the process of financial reporting. A complete set of financial statements normally 
includes a balance sheet, an income statement, a statement of changes in financial position (which may be presented in a 
variety of ways, for example, as a statement of cash flows or a statement of funds flow), and those notes and other state-
ments and explanatory material that are an integral part of the financial statements. They may also include supplementary 
schedules and information based on or derived from, and expected to be read with, such statements. Such schedules and 
supplementary information may deal, for example, with financial information about industrial and geographical segments 
and disclosures about the effects of changing prices. Financial statements do not, however, include such items as reports 
by directors, statements by the chairman, discussion and analysis by management and similar items that may be included 
in a financial or annual report.

The Framework applies to the financial statements of all commercial, industrial and business reporting enterprises, 
whether in the public or the private sectors. A reporting enterprise is an enterprise for which there are users who rely on 
the financial statements as their major source of financial information about the enterprise.

Users and Their Information Needs
The users of financial statements include present and potential investors, employees, lenders, suppliers and other trade 
creditors, customers, governments and their agencies and the public. They use financial statements in order to satisfy 
some of their different needs for information. These needs include the following:
(a)	 Investors. The providers of risk capital and their advisers are concerned with the risk inherent in, and return pro-

vided by, their investments. They need information to help them determine whether they should buy, hold or sell. 
Shareholders are also interested in information which enables them to assess the ability of the enterprise to pay 
dividends.

(b)	 Employees. Employees and their representative groups are interested in information about the stability and profita-
bility of their employers. They are also interested in information which enables them to assess the ability of the 
enterprise to provide remuneration, retirement benefits and employment opportunities.

(c)	 Lenders. Lenders are interested in information that enables them to determine whether their loans, and the interest 
attaching to them, will be paid when due.
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sie beurteilen können, ob die ihnen geschuldeten Beträge bei Fälligkeit gezahlt werden. Andere Gläubiger sind in der 
Regel kurzfristiger an einem Unternehmen interessiert als Gläubiger, sofern sie nicht von der Weiterführung des 
Unternehmens als wichtigem Kunden abhängen.

(e)	 Kunden. Kunden sind an Informationen über die Fortführung eines Unternehmens interessiert, vor allem dann, 
wenn sie eine langfristige Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen haben oder von diesem abhängen.

(f)	 Regierungen und ihre Institutionen. Regierungen und ihre Institutionen sind an der Zuteilung von Ressourcen und 
demnach an den Tätigkeiten des Unternehmens interessiert. Sie benötigen auch Informationen, um die Tätigkeiten 
der Unternehmen zu regulieren sowie die Steuerpolitik festzulegen, und sie benötigen Informationen als Grundlage 
für die Ermittlung des Volkseinkommens u. ä. Statistiken.

(g)	 Öffentlichkeit. Die Unternehmen können Mitglieder der Öffentlichkeit in vielerlei Hinsicht betreffen. So können 
Unternehmen beispielsweise in unterschiedlichster Form einen erheblichen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten, 
dazu zählen auch die Anzahl der Beschäftigten des Unternehmens und ihre Unterstützung der lokalen Lieferanten. 
Abschlüsse können die Öffentlichkeit unterstützen, indem sie Informationen über die Tendenzen und jüngsten 
Entwicklungen der Prosperität des Unternehmens sowie über seine Tätigkeitsbereiche geben.

Obwohl die Abschlüsse nicht alle Informationsbedürfnisse dieser Adressaten erfüllen können, gibt es Bedürfnisse, die 
allen Adressaten gemein sind. Da Investoren dem Unternehmen Risikokapital zur Verfügung stellen, werden die Angaben 
aus den Abschlüssen, die ihrem Informationsbedarf entsprechen, auch den Informationsbedürfnissen der meisten 
anderen Adressaten entsprechen, die ein Abschluss erfüllen kann.

Das Management trägt die Hauptverantwortung für die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses eines Unternehmens. 
Es ist ebenfalls an den im Abschluss enthaltenen Informationen interessiert, obwohl es Zugang zu weiteren Management- 
und Finanzinformationen hat, mit denen es seine Planungen und seine Entscheidungsfindung besser vornehmen und 
seiner Kontrollverantwortung besser nachkommen kann. Das Management kann Form und Inhalt solcher zusätzlichen 
Informationen festlegen, um seinen eigenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Die Bereitstellung solcher Informationen 
fällt jedoch nicht unter den Anwendungsbereich dieses Rahmenkonzeptes. Doch die veröffentlichten Abschlüsse basieren 
auf den vom Management verwendeten Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
Veränderungen in der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens.

DIE ZIELSETZUNG VON ABSCHLÜSSEN

Zielsetzung von Abschlüssen ist es, Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Veränderungen 
in der Vermögens- und Finanzlage eines Unternehmens zu geben, die für einen weiten Adressatenkreis bei dessen 
wirtschaftlichen Entscheidungen nützlich sind.

Die zu diesem Zweck aufgestellten Abschlüsse erfüllen die gemeinsamen Bedürfnisse der meisten Adressaten. Die 
Abschlüsse erfüllen jedoch nicht alle Informationen, die die Adressaten gegebenenfalls für ihre wirtschaftlichen 
Entscheidungen benötigen, da sie vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ereignisse der Vergangenheit zeigen 
und nicht notwendigerweise auch andere Informationen als Finanzinformationen wiedergeben.

Abschlüsse zeigen auch die Ergebnisse der Führung des Unternehmens durch das Management und dessen Verantwortlichkeit 
für das ihm anvertraute Vermögen. Die Adressaten, die die Qualität oder die Effizienz des Managements beurteilen möchten, 
tun dies, um wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört die Entscheidung, die Anteile an dem Unternehmen zu 
halten oder zu veräußern, sowie die Entscheidung, die Unternehmensleitung zu bestätigen oder zu ersetzen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Veränderungen in der Vermögens- und Finanzlage
Die von den Abschlussadressaten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen erfordern eine Beurteilung der Fähigkeit des 
Unternehmens, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu erwirtschaften, ferner des Zeitpunktes und der 
Wahrscheinlichkeit ihres Entstehens. Hiernach bestimmt sich letztendlich etwa die Fähigkeit eines Unternehmens, seine 
Beschäftigten und Lieferanten zu bezahlen, Zinsverpflichtungen einzuhalten, Darlehen zurückzuzahlen und Ausschüttungen 
an seine Eigentümer vorzunehmen. Die Adressaten können diese Fähigkeit zur Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten besser beurteilen, wenn sie Informationen erhalten, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie auf Veränderungen in der Vermögens- und Finanzlage eines Unternehmens konzentrieren.

Die Vermögens- und Finanzlage eines Unternehmens wird von den wirtschaftlichen Ressourcen bestimmt, über die ein 
Unternehmen die Verfügungsmacht besitzt, seiner Vermögens- und Finanzstruktur, seiner Liquidität und Solvenz sowie 
seiner Anpassungsfähigkeit an Veränderungen in seinem Tätigkeitsumfeld. Informationen über die in der Verfügungsmacht 
des Unternehmens stehenden wirtschaftlichen Ressourcen und seine Fähigkeit in der Vergangenheit, den Ressourcenbestand 
zu ändern, sind nützlich, um die Fähigkeit des Unternehmens zur zukünftigen Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten zu prognostizieren. Informationen über die Vermögens- und Finanzstruktur sind hilfreich bei 
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(d)	 Suppliers and other trade creditors. Suppliers and other creditors are interested in information that enables them to 

determine whether amounts owing to them will be paid when due. Trade creditors are likely to be interested in an 
enterprise over a shorter period than lenders unless they are dependent upon the continuation of the enterprise as a 
major customer.

(e)	 Customers. Customers have an interest in information about the continuance of an enterprise, especially when they 
have a long-term involvement with, or are dependent on, the enterprise.

(f)	 Governments and their agencies. Governments and their agencies are interested in the allocation of resources and, 
therefore, the activities of enterprises. They also require information in order to regulate the activities of enterprises, 
determine taxation policies and as the basis for national income and similar statistics.

(g)	 Public. Enterprises affect members of the public in a variety of ways. For example, enterprises may make a substantial 
contribution to the local economy in many ways including the number of people they employ and their patronage 
of local suppliers. Financial statements may assist the public by providing information about the trends and recent 
developments in the prosperity of the enterprise and the range of its activities.

While all of the information needs of these users cannot be met by financial statements, there are needs which are com-
mon to all users. As investors are providers of risk capital to the enterprise, the provision of financial statements that meet 
their needs will also meet most of the needs of other users that financial statements can satisfy.

The management of an enterprise has the primary responsibility for the preparation and presentation of the financial 
statements of the enterprise. Management is also interested in the information contained in the financial statements even 
though it has access to additional management and financial information that helps it carry out its planning, decision-
making and control responsibilities. Management has the ability to determine the form and content of such additional 
information in order to meet its own needs. The reporting of such information, however, is beyond the scope of this 
Framework. Nevertheless, published financial statements are based on the information used by management about the 
financial position, performance and changes in financial position of the enterprise.

THE OBJECTIVES OF FINANCIAL STATEMENTS

The objective of financial statements is to provide information about the financial position, performance and changes in 
financial position of an enterprise that is useful to a wide range of users in making economic decisions.

Financial statements prepared for this purpose meet the common needs of most users. However, financial statements do 
not provide all the information that users may need to make economic decisions since they largely portray the financial 
effects of past events and do not necessarily provide non-financial information.

Financial statements also show the results of the stewardship of management, or the accountability of management for the 
resources entrusted to it. Those users who wish to assess the stewardship or accountability of management do so in order 
that they may make economic decisions; these decisions may include, for example, whether to hold or sell their investment 
in the enterprise or whether to reappoint or replace the management.

Financial Position, Performance and Changes in Financial Position
The economic decisions that are taken by users of financial statements require an evaluation of the ability of an enterprise 
to generate cash and cash equivalents and of the timing and certainty of their generation. This ability ultimately deter-
mines, for example, the capacity of an enterprise to pay its employees and suppliers, meet interest payments, repay loans 
and make distributions to its owners. Users are better able to evaluate this ability to generate cash and cash equivalents if 
they are provided with information that focuses on the financial position, performance and changes in financial position 
of an enterprise.

The financial position of an enterprise is affected by the economic resources it controls, its financial structure, its liquidity 
and solvency, and its capacity to adapt to changes in the environment in which it operates. Information about the eco-
nomic resources controlled by the enterprise and its capacity in the past to modify these resources is useful in predicting 
the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents in the future. Information about financial structure is 
useful in predicting future borrowing needs and how future profits and cash flows will be distributed among those with 
an interest in the enterprise; it is also useful in predicting how successful the enterprise is likely to be in raising further 
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denjenigen verteilt werden, die am Unternehmen beteiligt sind. Sie sind auch nützlich, um vorhersagen zu können, wie erfolg
reich das Unternehmen voraussichtlich bei der Aufbringung weiterer Finanzmittel sein wird. Informationen über Liquidität 
und Solvenz helfen bei der Prognose, inwieweit das Unternehmen fähig sein wird, seinen finanziellen Verpflichtungen bei 
deren Fälligkeit nachzukommen. Liquidität bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln in der nahen Zukunft, 
nachdem die finanziellen Verpflichtungen für diesen Zeitraum berücksichtigt worden sind. Solvenz bezieht sich auf die lang-
fristige Verfügbarkeit flüssiger Mittel zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen bei deren Fälligkeit.

Informationen über die Ertragskraft und insbesondere die Rentabilität eines Unternehmens sind für die Beurteilung 
potenzieller Veränderungen der wirtschaftlichen Ressourcen, über die das Unternehmen voraussichtlich in Zukunft die 
Verfügungsmacht besitzen wird, erforderlich. In dieser Hinsicht sind Informationen über die Schwankungen der 
Ertragskraft wichtig. Informationen über die Ertragskraft dienen der Vorhersage über die Fähigkeit des Unternehmens, 
Zahlungsmittel aus seiner bestehenden Ressourcengrundlage zu erwirtschaften. Mit ihnen kann auch beurteilt werden, 
wie wirksam das Unternehmen zusätzliche Ressourcen einsetzen könnte.

Informationen hinsichtlich der Veränderungen in der Vermögens- und Finanzlage eines Unternehmens helfen bei der 
Beurteilung seiner Investitions-, Finanzierungs- und betrieblichen Tätigkeiten während der Berichtsperiode. Diese 
Informationen bieten dem Adressaten eine Grundlage für die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur 
Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie des Bedarfes des Unternehmens, diese 
Cashflows zu nutzen. Bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung können die Fonds auf verschiedene Weise definiert 
werden, beispielsweise als Gesamtheit der finanziellen Ressourcen, Nettoumlaufvermögen, liquide Mittel oder 
Zahlungsmittel. In diesem Rahmenkonzept soll keine Definition von Fonds vorgegeben werden.

Informationen über die Vermögens- und Finanzlage werden in erster Linie über die Bilanz bereitgestellt. Informationen zur 
Ertragskraft werden in erster Linie über die Gewinn- und Verlustrechnung bereitgestellt. Informationen über Veränderungen 
in der Vermögens- und Finanzlage werden in den Abschlüssen in Form einer gesonderten Aufstellung bereitgestellt.

Die Bestandteile des Abschlusses stehen miteinander in Verbindung, da sie unterschiedliche Aspekte derselben Transaktionen 
oder anderer Ereignisse widerspiegeln. Obwohl jede Aufstellung Informationen enthält, die sich von denjenigen aus den 
anderen Aufstellungen unterscheiden, verfolgt keine nur einen einzigen Zweck oder liefert alle Informationen für einen 
spezifischen Bedarf der Adressaten. Eine Gewinn- und Verlustrechnung zeichnet beispielsweise nur ein unvollständiges Bild 
der Ertragskraft, wenn sie nicht in Verbindung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung verwendet wird.

Anhang und ergänzende Übersichten
Der Abschluss enthält auch einen Anhang, ergänzende Übersichten und weitere Informationen. Er kann beispielsweise 
zusätzliche Angaben umfassen, die für das Informationsbedürfnis der Adressaten hinsichtlich der Posten in der Bilanz 
und der Gewinn- und Verlustrechnung relevant sind. Er kann Angaben über Risiken und Unsicherheiten enthalten, die 
das Unternehmen und seine Ressourcen betreffen (beispielsweise Bodenschätze), ferner Verpflichtungen, die in der 
Bilanz nicht erfasst sind. Informationen zu Geschäftssegmenten und geographischen Segmenten sowie die Auswirkungen 
von Preisänderungen auf das Unternehmen können ebenfalls in Form von ergänzenden Angaben gegeben werden.

ZU GRUNDE LIEGENDE ANNAHMEN

Periodenabgrenzung
Damit die Abschlüsse ihren Zielen gerecht werden, werden sie nach dem Konzept der Periodenabgrenzung aufgestellt. 
Gemäß diesem Konzept werden die Auswirkungen von Geschäftsvorfällen und anderen Ereignissen erfasst, wenn sie 
auftreten (und nicht wenn ein Zahlungsmittel oder ein Zahlungsmitteläquivalent eingeht oder bezahlt wird). Sie werden 
in der Periode in der Buchhaltung erfasst und im Abschluss der Periode ausgewiesen, der sie zuzurechnen sind. Abschlüsse, 
die nach dem Konzept der Periodenabgrenzung erstellt sind, bieten den Adressaten nicht nur Informationen über vergan-
gene Geschäftsvorfälle einschließlich geleisteter und erhaltener Zahlungen, sondern sie informieren auch über künftige 
Zahlungsverpflichtungen sowie Ressourcen, die in der Zukunft zu Zahlungsmittelzuflüssen führen. Somit liefern sie die 
Art von Informationen über zurückliegende Geschäftsvorfälle und andere Ereignisse, die für die Adressaten bei deren 
wirtschaftlichen Entscheidungen besonders nützlich sind.

Unternehmensfortführung
Bei der Aufstellung von Abschlüssen wird im Regelfall von der Annahme der Unternehmensfortführung für den abseh
baren Zeitraum ausgegangen. Daher wird angenommen, dass das Unternehmen weder die Absicht hat noch gezwungen 
ist, seine Tätigkeiten einzustellen oder deren Umfang wesentlich einzuschränken. Besteht eine derartige Absicht oder 
Notwendigkeit, so muss der Abschluss ggf. auf einer anderen Grundlage erstellt werden, die dann anzugeben ist.
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finance. Information about liquidity and solvency is useful in predicting the ability of the enterprise to meet its financial 
commitments as they fall due. Liquidity refers to the availability of cash in the near future after taking account of financial 
commitments over this period. Solvency refers to the availability of cash over the longer term to meet financial commit-
ments as they fall due.

Information about the performance of an enterprise, in particular its profitability, is required in order to assess potential 
changes in the economic resources that it is likely to control in the future. Information about variability of performance is 
important in this respect. Information about performance is useful in predicting the capacity of the enterprise to generate 
cash flows from its existing resource base. It is also useful in forming judgements about the effectiveness with which the 
enterprise might employ additional resources.

Information concerning changes in the financial position of an enterprise is useful in order to assess its investing, financ-
ing and operating activities during the reporting period. This information is useful in providing the user with a basis to 
assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents and the needs of the enterprise to utilise those 
cash flows. In constructing a statement of changes in financial position, funds can be defined in various ways, such as all 
financial resources, working capital, liquid assets or cash. No attempt is made in this Framework to specify a defini-
tion of funds.

Information about financial position is primarily provided in a balance sheet. Information about performance is primarily 
provided in an income statement. Information about changes in financial position is provided in the financial statements 
by means of a separate statement.

The component parts of the financial statements interrelate because they reflect different aspects of the same transactions 
or other events. Although each statement provides information that is different from the others, none is likely to serve only 
a single purpose or provide all the information necessary for particular needs of users. For example, an income statement 
provides an incomplete picture of performance unless it is used in conjunction with the balance sheet and the statement 
of changes in financial position.

Notes and Supplementary Schedules
The financial statements also contain notes and supplementary schedules and other information. For example, they may 
contain additional information that is relevant to the needs of users about the items in the balance sheet and income state-
ment. They may include disclosures about the risks and uncertainties affecting the enterprise and any resources and 
obligations not recognised in the balance sheet (such as mineral reserves). Information about geographical and industry 
segments and the effect on the enterprise of changing prices may also be provided in the form of supplementary 
information.

UNDERLAYING ASSUMPTIONS

Accrual Basis
In order to meet their objectives, financial statements are prepared on the accrual basis of accounting. Under this basis, 
the effects of transactions and other events are recognised when they occur (and not as cash or its equivalent is received 
or paid) and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the periods to which 
they relate. Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of past transactions involving the 
payment and receipt of cash but also of obligations to pay cash in the future and of resources that represent cash to be 
received in the future. Hence, they provide the type of information about past transactions and other events that is most 
useful to users in making economic decisions.

Going Concern
The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue 
in operation for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to 
liquidate or curtail materially the scale of its operations; if such an intention or need exists, the financial statements may 
have to be prepared on a different basis and, if so, the basis used is disclosed.
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Als qualitative Anforderungen gelten die Merkmale, durch welche die im Abschluss erteilten Informationen für die 
Adressaten nützlich werden. Die vier wichtigsten qualitativen Anforderungen sind Verständlichkeit, Relevanz, 
Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit.

Verständlichkeit
Es ist für die Qualität der im Abschluss erteilten Informationen wesentlich, dass diese für die Adressaten leicht ver-
ständlich sind. Zu diesem Zweck wird bei den Adressaten vorausgesetzt, dass sie eine angemessene Kenntnis geschäft
licher und wirtschaftlicher Tätigkeiten und der Rechnungslegung sowie die Bereitschaft besitzen, die Informationen mit 
entsprechender Sorgfalt zu lesen. Informationen zu komplexen Themen, die auf Grund ihrer Relevanz für wirtschaftliche 
Entscheidungen der Adressaten im Abschluss enthalten sein müssen, dürfen jedoch nicht allein deswegen weggelassen 
werden, weil sie für bestimmte Adressaten zu schwer verständlich sein könnten.

Relevanz
Um nützlich zu sein, müssen die Informationen für die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten relevant sein. 
Informationen gelten dann als relevant, wenn sie die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen, indem 
sie ihnen bei der Beurteilung vergangener, derzeitiger oder zukünftiger Ereignisse helfen oder ihre Beurteilungen aus der 
Vergangenheit bestätigen oder korrigieren.

Die Aspekte der Prognose und der Bestätigung durch Informationen sind miteinander verknüpft. So sind beispielsweise 
Informationen über den derzeitigen Bestand und die Struktur des Besitzes von Vermögenswerten für die Adressaten rele
vant, etwa wenn sie sich bemühen, die Fähigkeit des Unternehmens zu prognostizieren, Chancen zu nutzen und auf 
ungünstige Situationen zu reagieren. Dieselben Informationen haben einen bestätigenden Charakter im Hinblick auf 
frühere Prognosen, beispielsweise zur Strukturierung des Unternehmens oder zum Resultat geplanter Tätigkeiten.

Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in der Vergangenheit werden häufig als Grundlage für die 
Prognose der zukünftigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie anderer Punkte verwendet, an denen die Adressaten 
direkt interessiert sind, beispielsweise die Zahlung von Dividenden, Löhnen und Gehältern, Kursveränderungen bei 
Wertpapieren und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Um für 
Prognosen verwendbar zu sein, müssen die Informationen nicht unbedingt in Form einer konkreten Prognoserechnung 
vorliegen. Allerdings wird die Möglichkeit, auf der Grundlage des Abschlusses Prognosen zu machen, durch die 
Darstellungsform der Informationen zu vergangenen Geschäftsvorfällen und Ereignissen beeinflusst. So besitzt beispiels-
weise die Gewinn- und Verlustrechnung einen höheren Wert für Voraussagen, wenn außergewöhnliche, ungewöhnliche 
und seltene Erträge und Aufwendungen separat angegeben werden.

Wesentlichkeit
Die Relevanz einer Information wird durch ihre Art und Wesentlichkeit bedingt. In einigen Fällen reicht allein die Art der 
Information für die Bestimmung ihrer Relevanz aus. So kann beispielsweise die Berichterstattung über ein neues Segment 
die Beurteilung der Risiken und Chancen für das Unternehmen beeinflussen, und zwar unabhängig von der Wesentlichkeit 
der vom neuen Segment in der Berichtsperiode erzielten Ergebnisse. In anderen Fällen sind sowohl Art als auch 
Wesentlichkeit von Bedeutung, beispielsweise bei Vorräten in jeder der Hauptkategorien, die für das Geschäft 
angemessen sind.

Informationen sind wesentlich, wenn ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung die auf der Basis des Abschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen könnten. Die Wesentlichkeit ist von der Größe 
des Postens oder des Fehlers abhängig, die sich nach den besonderen Umständen des Weglassens oder der fehlerhaften 
Darstellung ergibt. Somit ist die Wesentlichkeit eher eine Schwelle oder ein Grenzwert und weniger eine primäre qualita-
tive Anforderung, die eine Information haben muss, um nützlich zu sein.

Verlässlichkeit
Um nützlich zu sein, müssen Informationen auch verlässlich sein. Informationen sind dann verlässlich, wenn sie keine 
wesentlichen Fehler enthalten und frei von verzerrenden Einflüssen sind und sich die Adressaten darauf verlassen kön-
nen, dass sie glaubwürdig darstellen, was sie vorgeben darzustellen oder was vernünftigerweise inhaltlich von ihnen 
erwartet werden kann.

Informationen können zwar relevant, jedoch in ihrer Art oder Darstellung so unzuverlässig sein, dass ihr Ansatz mögli-
cherweise irreführend ist. Sind beispielsweise Rechtsgültigkeit und Betrag eines Schadensersatzanspruches im Rahmen 
eines Gerichtsverfahrens strittig, kann es für das Unternehmen unangebracht sein, den vollen Betrag des Anspruches in 
der Bilanz anzusetzen. Gleichwohl kann es angebracht sein, den Betrag sowie die Umstände des Anspruches anzugeben.
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QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS

Qualitative characteristics are the attributes that make the information provided in financial statements useful to users. 
The four principal qualitative characteristics are understandability, relevance, reliability and comparability.

Understandability
An essential quality of the information provided in financial statements is that it is readily understandable by users. For 
this purpose, users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and 
a willingness to study the information with reasonable diligence. However, information about complex matters that 
should be included in the financial statements because of its relevance to the economic decision-making needs of users 
should not be excluded merely on the grounds that it may be too difficult for certain users to understand.

Relevance
To be useful, information must be relevant to the decision-making needs of users. Information has the quality of relevance 
when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming, 
or correcting, their past evaluations.

The predictive and confirmatory roles of information are interrelated. For example, information about the current level 
and structure of asset holdings has value to users when they endeavour to predict the ability of the enterprise to take 
advantage of opportunities and its ability to react to adverse situations. The same information plays a confirmatory role in 
respect of past predictions about, for example, the way in which the enterprise would be structured or the outcome of 
planned operations.

Information about financial position and past performance is frequently used as the basis for predicting future financial 
position and performance and other matters in which users are directly interested, such as dividend and wage payments, 
security price movements and the ability of the enterprise to meet its commitments as they fall due. To have predictive 
value, information need not be in the form of an explicit forecast. The ability to make predictions from financial state-
ments is enhanced, however, by the manner in which information on past transactions and events is displayed. For exam-
ple, the predictive value of the income statement is enhanced if unusual, abnormal and infrequent items of income or 
expense are separately disclosed.

Materiality
The relevance of information is affected by its nature and materiality. In some cases, the nature of information alone is 
sufficient to determine its relevance. For example, the reporting of a new segment may affect the assessment of the risks 
and opportunities facing the enterprise irrespective of the materiality of the results achieved by the new segment in the 
reporting period. In other cases, both the nature and materiality are important, for example, the amounts of inventories 
held in each of the main categories that are appropriate to the business.

Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis 
of the financial statements. Materiality depends on the size of the item or error judged in the particular circumstances of 
its omission or misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off point rather than being a primary qualita-
tive characteristic which information must have if it is to be useful.

Reliability
To be useful, information must also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from material error 
and bias and can be depended upon by users to represent faithfully that which it either purports to represent or could 
reasonably be expected to represent.

Information may be relevant but so unreliable in nature or representation that its recognition may be potentially mislead-
ing. For example, if the validity and amount of a claim for damages under a legal action are disputed, it may be inappropri-
ate for the enterprise to recognise the full amount of the claim in the balance sheet, although it may be appropriate to 
disclose the amount and circumstances of the claim.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Zulch512393_c01.indd  13� Trim Size: 170 × 244 mm      31 Jan 2026  01:14:25 PM



14

R
ah

m
en

ko
nz

ep
t Glaubwürdige Darstellung

Um verlässlich zu sein, müssen Informationen die Geschäftsvorfälle und anderen Ereignisse glaubwürdig darstellen, die 
sie zum Inhalt haben oder die sie entweder vorgeben darzustellen oder von denen vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass sie sie darstellen. So hat beispielsweise eine Bilanz diejenigen Geschäftsvorfälle und Ereignisse glaubwürdig 
darzulegen, die bei einem Unternehmen am Abschlussstichtag zu Vermögenswerten, Schulden und Eigenkapital führen, 
die die Bedingungen für ihren Ansatz erfüllen.

Die meisten Finanzinformationen unterliegen dem Risiko, dass sie eine weniger glaubwürdige Darstellung dessen sind, 
was sie vorgeben darzustellen. Das ist nicht durch verzerrende Einflüsse bedingt, sondern vielmehr entweder den 
inhärenten Schwierigkeiten bei der Identifizierung der zu bewertenden Geschäftsvorfälle und anderen Ereignisse oder 
der Entwicklung und Anwendung von Bewertungs- und Darstellungstechniken zuzuschreiben, die diesen 
Geschäftsvorfällen und Ereignissen entsprechende Aussagen vermitteln können. In bestimmten Fällen kann die 
Bewertung der finanziellen Auswirkungen von Sachverhalten so ungewiss sein, dass die Unternehmen diese im 
Allgemeinen nicht in den Abschluss aufnehmen würden. Obwohl beispielsweise die meisten Unternehmen intern im 
Laufe der Zeit einen Geschäfts- oder Firmenwert erzeugen, ist es im Regelfall schwierig, diesen verlässlich zu bestimmen 
oder zu bewerten. In anderen Fällen kann es jedoch relevant sein, Sachverhalte zu erfassen und das mit ihrem Ansatz und 
ihrer Bewertung verbundene Fehlerrisiko anzugeben.

Wirtschaftliche Betrachtungsweise
Wenn die Informationen die Geschäftsvorfälle und anderen Ereignisse, die sie vorgeben darzustellen, glaubwürdig 
darstellen sollen, müssen sie gemäß ihrem tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt und nicht allein gemäß der rechtlichen 
Gestaltung bilanziert und dargestellt werden. Der wirtschaftliche Gehalt von Geschäftsvorfällen oder anderen Ereignissen 
stimmt nicht immer mit dem überein, was scheinbar aus ihrer rechtlichen Gestaltung oder Sachverhaltsgestaltung her-
vorgeht. Ein Unternehmen kann beispielsweise einen Vermögenswert an eine andere Partei so veräußern, dass das 
Eigentum formalrechtlich auf diese Partei übergeht. Es können Vereinbarungen bestehen, wonach dem Unternehmen der 
künftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert weiterhin zukommt. Unter derartigen Umständen würde eine 
Berichterstattung über einen Verkauf den vorgenommenen Geschäftsvorfall nicht glaubwürdig darstellen (wenn tatsäch-
lich eine Transaktion stattgefunden hat).

Neutralität
Damit die im Abschluss enthaltenen Informationen verlässlich sind, müssen sie neutral, also frei von verzerrenden 
Einflüssen sein. Abschlüsse sind nicht neutral, wenn sie durch Auswahl oder Darstellung der Informationen eine 
Entscheidung oder Beurteilung beeinflussen, um so ein vorher festgelegtes Resultat oder Ergebnis zu erzielen.

Vorsicht
Die mit der Aufstellung des Abschlusses befassten Personen müssen sich allerdings mit den Ungewissheiten auseinander-
setzen, die mit vielen Ereignissen und Umständen unvermeidlich verbunden sind, beispielsweise mit der 
Wahrscheinlichkeit, zweifelhafte Forderungen einzutreiben, der voraussichtlichen Nutzungsdauer von technischen 
Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Zahl von Garantieansprüchen, die auftreten können. Solchen 
Ungewissheiten wird durch die Angabe ihrer Art und ihres Umfanges sowie dadurch Rechnung getragen, dass bei der 
Aufstellung des Abschlusses die Vorsicht berücksichtigt wird. Vorsicht bedeutet, dass ein gewisses Maß an Sorgfalt bei der 
Ermessensausübung, die für die erforderlichen Schätzungen unter ungewissen Umständen erforderlich ist, einbezogen 
wird, so dass Vermögenswerte oder Erträge nicht zu hoch und Schulden oder Aufwendungen nicht zu niedrig angesetzt 
werden. Allerdings gestattet eine vorsichtige Vorgehensweise beispielsweise nicht, stille Reserven zu legen oder 
Rückstellungen überzubewerten, den bewusst zu niedrigen Ansatz von Vermögenswerten oder Erträgen oder den bewusst 
zu hohen Ansatz von Schulden oder Aufwendungen, da der Abschluss dann nicht neutral wäre und deshalb das Kriterium 
der Verlässlichkeit nicht erfüllen würde.

Vollständigkeit
Damit die im Abschluss enthaltenen Informationen verlässlich sind, müssen sie in den Grenzen von Wesentlichkeit und 
Kosten vollständig sein. Ein Weglassen kann dazu führen, dass die Informationen falsch oder irreführend und somit 
hinsichtlich ihrer Relevanz unzuverlässig und mangelhaft sind.

Vergleichbarkeit
Es muss den Adressaten möglich sein, die Abschlüsse eines Unternehmens über die Zeit hinweg zu vergleichen, damit sie 
Tendenzen in seiner Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkennen können. Die Adressaten müssen ebenfalls die 
Abschlüsse verschiedener Unternehmen vergleichen können, damit sie deren jeweilige Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie Veränderungen in deren Vermögens- und Finanzlage beurteilen können. Daher müssen die Bewertung 
und Darstellung der ökonomischen Auswirkungen ähnlicher Geschäftsvorfälle und anderer Ereignisse innerhalb eines 
Unternehmens und für dieses über die Zeit hinweg sowie für verschiedene Unternehmen stetig vorgenommen werden.
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Faithful Representation
To be reliable, information must represent faithfully the transactions and other events it either purports to represent or 
could reasonably be expected to represent. Thus, for example, a balance sheet should represent faithfully the transactions 
and other events that result in assets, liabilities and equity of the enterprise at the reporting date which meet the recogni-
tion criteria.

Most financial information is subject to some risk of being less than a faithful representation of that which it purports to 
portray. This is not due to bias, but rather to inherent difficulties either in identifying the transactions and other events to 
be measured or in devising and applying measurement and presentation techniques that can convey messages that cor-
respond with those transactions and events. In certain cases, the measurement of the financial effects of items could be so 
uncertain that enterprises generally would not recognise them in the financial statements; for example, although most 
enterprises generate goodwill internally over time, it is usually difficult to identify or measure that goodwill reliably. In 
other cases, however, it may be relevant to recognise items and to disclose the risk of error surrounding their recognition 
and measurement.

Substance Over Form
If information is to represent faithfully the transactions and other events that it purports to represent, it is necessary that 
they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal 
form. The substance of transactions or other events is not always consistent with that which is apparent from their legal or 
contrived form. For example, an enterprise may dispose of an asset to another party in such a way that the documentation 
purports to pass legal ownership to that party; nevertheless, agreements may exist that ensure that the enterprise contin-
ues to enjoy the future economic benefits embodied in the asset. In such circumstances, the reporting of a sale would not 
represent faithfully the transaction entered into (if indeed there was a transaction).

Neutrality
To be reliable, the information contained in financial statements must be neutral, that is, free from bias. Financial state-
ments are not neutral if, by the selection or presentation of information, they influence the making of a decision or judge-
ment in order to achieve a predetermined result or outcome.

Prudence
The preparers of financial statements do, however, have to contend with the uncertainties that inevitably surround many 
events and circumstances, such as the collectability of doubtful receivables, the probable useful life of plant and equipment 
and the number of warranty claims that may occur. Such uncertainties are recognised by the disclosure of their nature and 
extent and by the exercise of prudence in the preparation of the financial statements. Prudence is the inclusion of a degree 
of caution in the exercise of the judgements needed in making the estimates required under conditions of uncertainty, 
such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not understated. However, the exercise of 
prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understate-
ment of assets or income, or the deliberate overstatement of liabilities or expenses, because the financial statements would 
not be neutral and, therefore, not have the quality of reliability.

Completeness
To be reliable, the information in financial statements must be complete within the bounds of materiality and cost. An 
omission can cause information to be false or misleading and thus unreliable and deficient in terms of its relevance.

Comparability
Users must be able to compare the financial statements of an enterprise through time in order to identify trends in its 
financial position and performance. Users must also be able to compare the financial statements of different enterprises in 
order to evaluate their relative financial position, performance and changes in financial position. Hence, the measurement 
and display of the financial effect of like transactions and other events must be carried out in a consistent way throughout 
an enterprise and over time for that enterprise and in a consistent way for different enterprises.
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bei der Aufstellung der Abschlüsse zu Grunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen bei diesen 
Methoden und die Auswirkungen solcher Änderungen informiert werden. Adressaten müssen in der Lage sein, 
Unterschiede in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für ähnliche Geschäftsvorfälle und andere Ereignisse zu 
erkennen, die von einem Unternehmen von Periode zu Periode und von verschiedenen Unternehmen angewendet 
werden. Die Übereinstimmung mit den International Accounting Standards, einschließlich der Angabe der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden, hilft, die Vergleichbarkeit zu erreichen.

Die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit darf nicht mit einer bloßen Einheitlichkeit verwechselt und nicht zu einem 
Hindernis für die Einführung verbesserter Rechnungslegungsstandards werden. Es ist für ein Unternehmen nicht zweck-
mäßig, einen Geschäftsvorfall oder ein anderes Ereignis weiterhin in derselben Art und Weise zu bilanzieren, wenn die 
angewandte Methode nicht mit den qualitativen Anforderungen der Relevanz und Verlässlichkeit übereinstimmt. Ferner 
ist es für ein Unternehmen auch nicht sachgerecht, seine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beizubehalten, wenn 
relevantere und verlässlichere Alternativen bestehen.

Da die Adressaten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Veränderungen in der Vermögens- und Finanzlage 
eines Unternehmens im Zeitablauf vergleichen möchten, ist es wichtig, dass die Abschlüsse auch die entsprechenden 
Informationen für die vorhergehenden Perioden anführen.

Beschränkungen für relevante und verlässliche Informationen

Zeitnähe
Kommt es bei der Berichterstattung zu einer unangemessenen Verzögerung, so können die Informationen ihre Relevanz 
verlieren. Das Management muss in vielen Fällen die jeweiligen Vorteile einer zeitnahen Berichterstattung und einer 
Bereitstellung verlässlicher Informationen gegeneinander abwägen. Um Informationen zeitnah bereitzustellen, kann es 
häufig erforderlich sein zu berichten, bevor alle Aspekte eines Geschäftsvorfalles oder eines Ereignisses bekannt sind, 
wodurch die Verlässlichkeit gemindert ist. Wird umgekehrt die Berichterstattung hinausgezögert, bis alle Aspekte bekannt 
sind, mag die Information zwar äußerst verlässlich sein, jedoch ist sie für die Adressaten, die in der Zwischenzeit 
Entscheidungen treffen mussten, nur von geringem Nutzen. Um eine Ausgewogenheit zwischen Relevanz und 
Verlässlichkeit zu erreichen, ist die übergeordnete Überlegung zu berücksichtigen, wie den Bedürfnissen der Adressaten 
im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Entscheidungen am besten entsprochen werden kann.

Abwägung von Nutzen und Kosten
Die Abwägung von Nutzen und Kosten ist weniger eine qualitative Anforderung als vielmehr ein vorherrschender Sachzwang. 
Der aus einer Information abzuleitende Nutzen muss höher sein als die Kosten für die Bereitstellung der Information. Die 
Abschätzung von Nutzen und Kosten ist jedoch im Wesentlichen eine Ermessensfrage. Darüber hinaus sind die Kosten nicht 
notwendigerweise von den Adressaten zu tragen, die in den Genuss des Nutzens kommen. Nutzen kann auch anderen zugute 
kommen als den Adressaten, für die die Informationen bereitgestellt werden. Beispielsweise kann die Bereitstellung zusätzli-
cher Informationen für Kreditgeber die Fremdkapitalkosten eines Unternehmens senken. Aus diesen Gründen ist es schwie
rig, in jedem besonderen Fall einen Kosten-Nutzen-Test durchzuführen. Dennoch müssen die Standardsetter und die 
Personen, die die Abschlüsse aufstellen, sowie deren Adressaten sich dieses Sachzwanges bewusst sein.

Abwägung der qualitativen Anforderungen an den Abschluss
In der Praxis ist häufig ein Abwägen der qualitativen Anforderungen notwendig. In der Regel wird eine angemessene 
Ausgewogenheit zwischen den Anforderungen angestrebt, damit die Zielsetzung des Abschlusses erreicht wird. Die rela-
tive Bedeutung der Anforderungen in den einzelnen Fällen ist eine Frage fachkundiger Beurteilung.

Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes
Abschlüsse verfolgen häufig das Konzept, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Unternehmens sowie der Veränderungen in dessen Vermögens- und Finanzlage zu vermitteln. Obwohl 
sich dieses Rahmenkonzept nicht direkt mit solchen Überlegungen befasst, führt die Anwendung der grundlegenden quali-
tativen Anforderungen und der einschlägigen Rechnungslegungsstandards im Regelfall zu einem Abschluss, der das wider-
spiegelt, was im Allgemeinen als Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes verstanden wird.

DIE ABSCHLUSSPOSTEN

Der Abschluss zeigt die wirtschaftlichen Auswirkungen von Geschäftsvorfällen und anderen Ereignissen, indem er sie je 
nach ihren ökonomischen Merkmalen in große Klassen einteilt. Diese werden als Abschlussposten bezeichnet. Die in der 

40

41

42

43

44

45

46

47

Zulch512393_c01.indd  16� Trim Size: 170 × 244 mm      31 Jan 2026  01:14:25 PM



17

Fram
ew

ork
An important implication of the qualitative characteristic of comparability is that users be informed of the accounting 
policies employed in the preparation of the financial statements, any changes in those policies and the effects of such 
changes. Users need to be able to identify differences between the accounting policies for like transactions and other 
events used by the same enterprise from period to period and by different enterprises. Compliance with International 
Accounting Standards, including the disclosure of the accounting policies used by the enterprise, helps to achieve 
comparability.

The need for comparability should not be confused with mere uniformity and should not be allowed to become an imped-
iment to the introduction of improved accounting standards. It is not appropriate for an enterprise to continue accounting 
in the same manner for a transaction or other event if the policy adopted is not in keeping with the qualitative character-
istics of relevance and reliability. It is also inappropriate for an enterprise to leave its accounting policies unchanged when 
more relevant and reliable alternatives exist.

Because users wish to compare the financial position, performance and changes in financial position of an enterprise over 
time, it is important that the financial statements show corresponding information for the preceding periods.

Constraints on Relevant and Reliable Information

Timeliness
If there is undue delay in the reporting of information it may lose its relevance. Management may need to balance the rela-
tive merits of timely reporting and the provision of reliable information. To provide information on a timely basis it may 
often be necessary to report before all aspects of a transaction or other event are known, thus impairing reliability. 
Conversely, if reporting is delayed until all aspects are known, the information may be highly reliable but of little use to 
users who have had to make decisions in the interim. In achieving a balance between relevance and reliability, the over-
riding consideration is how best to satisfy the economic decision-making needs of users.

Balance between Benefit and Cost
The balance between benefit and cost is a pervasive constraint rather than a qualitative characteristic. The benefits derived 
from information should exceed the cost of providing it. The evaluation of benefits and costs is, however, substantially a 
judgmental process. Furthermore, the costs do not necessarily fall on those users who enjoy the benefits. Benefits may also 
be enjoyed by users other than those for whom the information is prepared; for example, the provision of further informa-
tion to lenders may reduce the borrowing costs of an enterprise. For these reasons, it is difficult to apply a cost-benefit test 
in any particular case. Nevertheless, standard-setters in particular, as well as the preparers and users of financial state-
ments, should be aware of this constraint.

Balance between Qualitative Characteristics
In practice a balancing, or trade-off, between qualitative characteristics is often necessary. Generally the aim is to achieve 
an appropriate balance among the characteristics in order to meet the objective of financial statements. The relative 
importance of the characteristics in different cases is a matter of professional judgment.

True and Fair View/Fair Presentation
Financial statements are frequently described as showing a true and fair view of, or as presenting fairly, the financial posi-
tion, performance and changes in financial position of an enterprise. Although this Framework does not deal directly with 
such concepts, the application of the principal qualitative characteristics and of appropriate accounting standards nor-
mally results in financial statements that convey what is generally understood as a true and fair view of, or as presenting 
fairly such information.

THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

Financial statements portray the financial effects of transactions and other events by grouping them into broad classes 
according to their economic characteristics. These broad classes are termed the elements of financial statements.  
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und Eigenkapital. Die in der Gewinn- und Verlustrechnung direkt mit der Ermittlung der Ertragskraft verbundenen 
Posten sind Erträge und Aufwendungen. Die Kapitalflussrechnung spiegelt im Regelfall Posten aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung und Veränderungen von Posten aus der Bilanz wider. Daher werden in diesem Rahmenkonzept keine 
Posten angesprochen, die nur dieser Darstellung zuzuordnen sind.

Die Darstellung dieser Posten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung erfordert eine Untereinteilung. So 
können beispielsweise Vermögenswerte und Schulden nach ihrer Art oder Funktion in der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens eingeteilt werden, damit Informationen bereitgestellt werden, die für die Adressaten bei deren wirtschaftli-
chen Entscheidungen von größtmöglichem Nutzen sind.

Vermögens- und Finanzlage
Die unmittelbar mit der Ermittlung der Vermögens- und Finanzlage verbundenen Posten sind Vermögenswerte, Schulden 
und Eigenkapital. Diese werden wie folgt definiert:
(a)	 Ein Vermögenswert ist eine Ressource, die auf Grund von Ereignissen der Vergangenheit in der Verfügungsmacht 

des Unternehmens steht, und von der erwartet wird, dass dem Unternehmen aus ihr künftiger wirtschaftlicher 
Nutzen zufließt.

(b)	 Eine Schuld ist eine gegenwärtige Verpflichtung des Unternehmens, die aus Ereignissen der Vergangenheit entsteht 
und deren Erfüllung für das Unternehmen erwartungsgemäß mit einem Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftli-
chem Nutzen verbunden ist.

(c)	 Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der Vermögenswerte des Unternehmens.

Die Definitionen eines Vermögenswertes und einer Schuld kennzeichnen deren wesentlichen Merkmale, aber sie ver-
suchen nicht, Kriterien festzulegen, die im Vorfeld der Prüfung des Bilanzansatzes erfüllt sein müssen. Somit umfassen 
die Definitionen auch Sachverhalte, die in der Bilanz nicht als Vermögenswerte oder Schulden angesetzt werden, weil sie 
die in den Paragraphen 82 bis 98 erörterten Kriterien für einen Ansatz nicht erfüllen. Insbesondere muss die Erwartung, 
dass künftiger wirtschaftlicher Nutzen einem Unternehmen zu- oder aus diesem abfließen wird, hinreichend sicher sein, 
damit das Kriterium der Wahrscheinlichkeit aus Paragraph 83 erfüllt ist, bevor ein Vermögenswert oder eine Schuld 
angesetzt wird.

Bei der Beurteilung, ob ein Sachverhalt die Definition eines Vermögenswertes, einer Schuld oder des Eigenkapitals erfüllt, 
müssen sein tatsächlicher wirtschaftlicher Gehalt und nicht allein seine rechtliche Gestaltung berücksichtigt werden. So 
ist beispielsweise im Falle von Finanzierungsleasing der tatsächliche wirtschaftliche Gehalt so ausgestaltet, dass der 
Leasingnehmer den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Gebrauch des geleasten Vermögenswertes für den Großteil seiner 
Nutzungsdauer als Gegenleistung dafür erwirbt, dass er für dieses Recht eine Zahlungsverpflichtung eingeht, die in etwa 
dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswertes und den damit verbundenen Finanzierungskosten entspricht. Dadurch 
entstehen bei Finanzierungsleasing Sachverhalte, die die Definition eines Vermögenswertes und einer Schuld erfüllen und 
als solche in der Bilanz des Leasingnehmers angesetzt werden.

Bilanzen, die gemäß den derzeit geltenden International Accounting Standards aufgestellt werden, können Posten 
enthalten, die die Definitionen eines Vermögenswertes oder einer Schuld nicht erfüllen und nicht als Teil des Eigenkapitals 
gezeigt werden. Die Definitionen aus Paragraph 49  werden jedoch bei zukünftigen Überarbeitungen bestehender 
International Accounting Standards sowie bei der Formulierung neuer Standards zu Grunde gelegt werden.

Vermögenswerte
Der einem Vermögenswert innewohnende künftige wirtschaftliche Nutzen repräsentiert das Potenzial, direkt oder indi-
rekt zum Zufluss von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zum Unternehmen beizutragen. Dieses Potenzial 
kann zur Leistungserstellung als Teil der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens gehören. Es kann auch in der 
Konvertierbarkeit in Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente oder in der Fähigkeit bestehen, den Mittelabfluss zu 
verringern, beispielsweise wenn ein alternatives Herstellungsverfahren die Produktionskosten vermindert.

Im Regelfall setzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte ein, um Güter oder Dienstleistungen zu erzeugen, mit denen 
die Wünsche oder Bedürfnisse der Kunden befriedigt werden können. Da diese Güter oder Dienstleistungen diese 
Wünsche oder Bedürfnisse befriedigen können, sind die Kunden bereit, dafür zu zahlen und somit zum Cashflow des 
Unternehmens beizutragen. Zahlungsmittel an sich leisten dem Unternehmen einen Dienst, weil dieses damit über andere 
Ressourcen verfügen kann.

Der einem Vermögenswert innewohnende künftige wirtschaftliche Nutzen kann dem Unternehmen auf verschiedene 
Weise zufließen. Ein Vermögenswert kann beispielsweise
(a)	 allein oder in Verbindung mit anderen Vermögenswerten bei der Produktion von Gütern oder Dienstleistungen, die 

vom Unternehmen verkauft werden, genutzt werden;
(b)	 gegen andere Vermögenswerte eingetauscht werden;
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The elements directly related to the measurement of financial position in the balance sheet are assets, liabilities and equity. The 
elements directly related to the measurement of performance in the income statement are income and expenses. The statement 
of changes in financial position usually reflects income statement elements and changes in balance sheet elements; accordingly, 
this Framework identifies no elements that are unique to this statement.

The presentation of these elements in the balance sheet and the income statement involves a process of sub-classification. 
For example, assets and liabilities may be classified by their nature or function in the business of the enterprise in order to 
display information in the manner most useful to users for purposes of making economic decisions.

Financial Position
The elements directly related to the measurement of financial position are assets, liabilities and equity. These are defined 
as follows:
(a)	 An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits 

are expected to flow to the enterprise.
(b)	 A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to 

result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits.
(c)	 Equity is the residual interest in the assets of the enterprise after deducting all its liabilities.

The definitions of an asset and a liability identify their essential features but do not attempt to specify the criteria that need 
to be met before they are recognised in the balance sheet. Thus, the definitions embrace items that are not recognised as 
assets or liabilities in the balance sheet because they do not satisfy the criteria for recognition discussed in paragraphs 82 
to 98. In particular, the expectation that future economic benefits will flow to or from an enterprise must be sufficiently 
certain to meet the probability criterion in paragraph’83 before an asset or liability is recognised.

In assessing whether an item meets the definition of an asset, liability or equity, attention needs to be given to its underly-
ing substance and economic reality and not merely its legal form. Thus, for example, in the case of finance leases, the 
substance and economic reality are that the lessee acquires the economic benefits of the use of the leased asset for the 
major part of its useful life in return for entering into an obligation to pay for that right an amount approximating to the 
fair value of the asset and the related finance charge. Hence, the finance lease gives rise to items that satisfy the definition 
of an asset and a liability and are recognised as such in the lessee’s balance sheet.

Balance sheets drawn up in accordance with current International Accounting Standards may include items that do not 
satisfy the definitions of an asset or liability and are not shown as part of equity. The definitions set out in paragraph 
49 will, however, underlie future reviews of existing International Accounting Standards and the formulation of further 
Standards.

Assets
The future economic benefit embodied in an asset is the potential to contribute, directly or indirectly, to the flow of cash 
and cash equivalents to the enterprise. The potential may be a productive one that is part of the operating activities of the 
enterprise. It may also take the form of convertibility into cash or cash equivalents or a capability to reduce cash outflows, 
such as when an alternative manufacturing process lowers the costs of production.

An enterprise usually employs its assets to produce goods or services capable of satisfying the wants or needs of customers; 
because these goods or services can satisfy these wants or needs, customers are prepared to pay for them and hence con-
tribute to the cash flow of the enterprise. Cash itself renders a service to the enterprise because of its command over other 
resources.

The future economic benefits embodied in an asset may flow to the enterprise in a number of ways. For example, an 
asset may be:
(a)	 used singly or in combination with other assets in the production of goods or services to be sold by the enterprise;
(b)	 exchanged for other assets;
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(d)	 an die Eigentümer des Unternehmens verteilt werden.

Viele Vermögenswerte, beispielsweise Sachanlagen, sind materieller Natur. Vermögenswerte brauchen jedoch nicht 
unbedingt materieller Natur zu sein, folglich sind beispielsweise Patente und Copyrights auch Vermögenswerte, sofern 
erwartet wird, dass dem Unternehmen aus ihnen ein künftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließt und dass das Unternehmen 
die Verfügungsmacht über sie besitzt.

Viele Vermögenswerte, beispielsweise Forderungen sowie Grundstücke und Bauten, sind mit gesetzlichen Rechten ein- 
schließlich des Eigentumsrechtes verbunden. Bei der Bestimmung, ob ein Vermögenswert vorliegt, ist das Eigentumsrecht 
nicht entscheidend. So liegt beispielsweise bei Grundstücken und Bauten, die auf Grund eines Leasingverhältnisses 
gehalten werden, ein Vermögenswert vor, wenn das Unternehmen die Verfügungsmacht über den aus den Grundstücken 
und Bauten erwarteten Nutzen ausübt. Obwohl die Fähigkeit eines Unternehmens, die Verfügungsmacht über den Nutzen 
auszuüben, im Regelfall auf gesetzlichen Rechten beruht, kann ein Sachverhalt auch ohne gesetzliche Verfügungsmacht 
der Definition eines Vermögenswertes entsprechen. Beispielsweise kann Know-how aus einer Entwicklungstätigkeit das 
Kriterium eines Vermögenswertes erfüllen, wenn ein Unternehmen durch Geheimhaltung dieses Know-hows die 
Verfügungsmacht über den daraus erwarteten Nutzen ausübt.

Die Vermögenswerte eines Unternehmens sind Ergebnis vergangener Geschäftsvorfälle oder anderer Ereignisse der 
Vergangenheit. Unternehmen erhalten Vermögenswerte im Regelfall durch Kauf oder Produktion, aber auch andere 
Geschäftsvorfälle oder Ereignisse können Vermögenswerte erzeugen. Zu den Beispielen zählen Grundstücke und Bauten, 
die ein Unternehmen vom Staat als Teil eines Programms zur Förderung des Wirtschaftswachstums in einem Gebiet 
erhält, sowie die Entdeckung von Erzlagerstätten. Geschäftsvorfälle oder Ereignisse, deren Eintreten für die Zukunft 
erwartet wird, erzeugen für sich gesehen keine Vermögenswerte, daher erfüllt beispielsweise die Absicht, Vorräte zu 
kaufen, nicht die Definition eines Vermögenswertes.

Es besteht eine enge Verknüpfung zwischen dem Tätigen von Ausgaben und dem Entstehen von Vermögenswerten, bei-
des muss jedoch nicht notwendigerweise zusammenfallen. Folglich kann zwar die Tatsache, dass ein Unternehmen 
Ausgaben tätigt, ein substanzieller Hinweis darauf sein, dass künftiger wirtschaftlicher Nutzen angestrebt wurde, aber sie 
ist kein schlüssiger Beweis dafür, dass ein Posten beschafft wurde, der die Definition eines Vermögenswertes erfüllt. 
Gleichermaßen schließt das Fehlen einer dazugehörigen Ausgabe nicht aus, dass ein Sachverhalt die Definition eines 
Vermögenswertes erfüllt und damit für den Ansatz in der Bilanz in Frage kommt. Beispielsweise können auch Dinge, die 
dem Unternehmen geschenkt wurden, die Definition eines Vermögenswertes erfüllen.

Schulden
Ein wesentliches Merkmal einer Schuld ist die Tatsache, dass das Unternehmen eine gegenwärtige Verpflichtung hat. Eine 
Verpflichtung ist eine Pflicht oder Verantwortung, in bestimmter Weise zu handeln oder eine Leistung zu erbringen. 
Verpflichtungen können als Folge eines bindenden Vertrages oder einer gesetzlichen Vorschrift rechtlich durchsetzbar sein. 
Das gilt im Regelfall beispielsweise für Beträge, die für erhaltene Waren und Dienstleistungen zu zahlen sind. Verpflichtungen 
erwachsen jedoch auch aus dem üblichen Geschäftsgebaren, aus den Usancen und aus dem Wunsch, gute Geschäftsbeziehungen 
zu pflegen oder in angemessener Weise zu handeln. Entscheidet sich ein Unternehmen beispielsweise im Rahmen seiner 
Unternehmenspolitik dafür, Fehler an seinen Produkten zu beheben, selbst wenn diese erst nach Ablauf der Garantiezeit 
auftreten, so sind die Beträge, die erwartungsgemäß für bereits verkaufte Waren aufzuwenden sind, Schulden.

Es muss zwischen einer gegenwärtigen und einer zukünftigen Verpflichtung unterschieden werden. Die Entscheidung des 
Managements, in der Zukunft Vermögenswerte zu erwerben, führt an sich nicht zu einer gegenwärtigen Verpflichtung. 
Eine gegenwärtige Verpflichtung erwächst im Regelfall nur bei Lieferung des Vermögenswertes oder dann, wenn das 
Unternehmen eine unwiderrufliche Vereinbarung über den Erwerb des Vermögenswertes abschließt. Im letzten Fall 
bedeutet die Unwiderruflichkeit der Vereinbarung, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen eines Versäumnisses, dieser 
Verpflichtung nachzukommen, beispielsweise auf Grund einer wesentlichen Vertragsstrafe, dem Unternehmen nur 
wenig, wenn überhaupt, Ermessensfreiheit lassen, den Abfluss von Ressourcen an eine andere Partei zu vermeiden.

Die Erfüllung einer gegenwärtigen Verpflichtung führt in der Regel dazu, dass das Unternehmen Ressourcen, die 
wirtschaftlichen Nutzen enthalten, aufgeben muss, um die Ansprüche der anderen Partei zu erfüllen. Die Erfüllung einer 
gegenwärtigen Verpflichtung kann auf verschiedene Weise erfolgen, beispielsweise durch:
(a)	 Zahlung flüssiger Mittel;
(b)	 Übertragung anderer Vermögenswerte;
(c)	 Erbringung von Dienstleistungen;
(d)	 Ersatz dieser Verpflichtung durch eine andere Verpflichtung; oder
(e)	 Umwandlung der Verpflichtung in Eigenkapital.
Eine Verpflichtung kann auch auf anderem Wege erlöschen, beispielsweise dadurch, dass ein Gläubiger auf seine 
Ansprüche verzichtet oder diese verliert.
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(c)	 used to settle a liability; or
(d)	 distributed to the owners of the enterprise.

Many assets, for example, property, plant and equipment, have a physical form. However, physical form is not essential to 
the existence of an asset; hence patents and copyrights, for example, are assets if future economic benefits are expected to 
flow from them to the enterprise and if they are controlled by the enterprise.

Many assets, for example, receivables and property, are associated with legal rights, including the right of ownership. In 
determining the existence of an asset, the right of ownership is not essential; thus, for example, property held on a lease is 
an asset if the enterprise controls the benefits which are expected to flow from the property. Although the capacity of an 
enterprise to control benefits is usually the result of legal rights, an item may nonetheless satisfy the definition of an asset 
even when there is no legal control. For example, know-how obtained from a development activity may meet the defini-
tion of an asset when, by keeping that know-how secret, an enterprise controls the benefits that are expected to flow from it.

The assets of an enterprise result from past transactions or other past events. Enterprises normally obtain assets by pur-
chasing or producing them, but other transactions or events may generate assets; examples include property received by 
an enterprise from government as part of a programme to encourage economic growth in an area and the discovery of 
mineral deposits. Transactions or events expected to occur in the future do not in themselves give rise to assets; hence, for 
example, an intention to purchase inventory does not, of itself, meet the definition of an asset.

There is a close association between incurring expenditure and generating assets but the two do not necessarily coincide. 
Hence, when an enterprise incurs expenditure, this may provide evidence that future economic benefits were sought but 
is not conclusive proof that an item satisfying the definition of an asset has been obtained. Similarly the absence of a 
related expenditure does not preclude an item from satisfying the definition of an asset and thus becoming a candidate for 
recognition in the balance sheet; for example, items that have been donated to the enterprise may satisfy the definition 
of an asset.

Liabilities
An essential characteristic of a liability is that the enterprise has a present obligation. An obligation is a duty or responsi-
bility to act or perform in a certain way. Obligations may be legally enforceable as a consequence of a binding contract or 
statutory requirement. This is normally the case, for example, with amounts payable for goods and services received. 
Obligations also arise, however, from normal business practice, custom and a desire to maintain good business relations 
or act in an equitable manner. If, for example, an enterprise decides as a matter of policy to rectify faults in its products 
even when these become apparent after the warranty period has expired, the amounts that are expected to be expended in 
respect of goods already sold are liabilities.

A distinction needs to be drawn between a present obligation and a future commitment. A decision by the management 
of an enterprise to acquire assets in the future does not, of itself, give rise to a present obligation. An obligation normally 
arises only when the asset is delivered or the enterprise enters into an irrevocable agreement to acquire the asset. In the 
latter case, the irrevocable nature of the agreement means that the economic consequences of failing to honour the obliga-
tion, for example, because of the existence of a substantial penalty, leave the enterprise with little, if any, discretion to avoid 
the outflow of resources to another party.

The settlement of a present obligation usually involves the enterprise giving up resources embodying economic benefits 
in order to satisfy the claim of the other party. Settlement of a present obligation may occur in a number of ways, for 
example, by:
(a)	 payment of cash;
(b)	 transfer of other assets;
(c)	 provision of services;
(d)	 replacement of that obligation with another obligation; or
(e)	 conversion of the obligation to equity.
An obligation may also be extinguished by other means, such as a creditor waiving or forfeiting its rights.
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beispielsweise durch den Erwerb von Waren und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen (sofern sie nicht im Voraus oder bei Lieferung bezahlt wurden), und der Erhalt eines 
Bankdarlehens führt zu der Verpflichtung, das Darlehen zurückzuzahlen. Ein Unternehmen kann auch künftige 
Preisnachlässe auf jährliche Einkäufe durch Kunden als Schulden ansetzen. In diesem Fall ist der Verkauf der Waren in 
der Vergangenheit der Geschäftsvorfall, der die Schulden verursacht.

Einige Schulden können nur mit einem erheblichen Maß an Schätzung bewertet werden. Einige Unternehmen beschrei-
ben diese Schulden als Rückstellungen. In einigen Ländern werden derartige Rückstellungen nicht als Schulden im Sinne 
einer Verbindlichkeit angesehen, weil der Begriff der Verbindlichkeit sehr eng gefasst ist und nur die Beträge umfasst, die 
ohne Schätzung ermittelt werden können. Die Definition der Schulden aus Paragraph 49 verfolgt einen weiteren Ansatz. 
Danach stellt eine Rückstellung, wenn sie eine gegenwärtige Verpflichtung umfasst und den Rest der Definition erfüllt, 
eine Schuld dar, selbst wenn der Betrag geschätzt werden muss. Beispiele hierfür sind Rückstellungen für 
Garantieverpflichtungen und Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen.

Eigenkapital
Obwohl das Eigenkapital in Paragraph 49 als eine Restgröße definiert ist, kann es in der Bilanz unterteilt werden. So kön-
nen beispielsweise in einer Kapitalgesellschaft Gesellschafterbeiträge, Gewinnrücklagen vor oder nach Verwendung und 
Kapitalerhaltungsrücklagen gesondert ausgewiesen werden. Solche Aufgliederungen können für die Abschlussadressaten 
im Rahmen ihrer Entscheidungserfordernisse relevant sein, wenn sie auf gesetzliche oder andere Einschränkungen in der 
Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, Ausschüttungen vorzunehmen oder das Eigenkapital anderweitig zu verwenden. 
Sie können auch die Tatsache widerspiegeln, dass Anteilseigner eines Unternehmens unterschiedliche Dividendenrechte 
oder unterschiedliche Rechte auf Rückzahlung von Kapital haben.

Die Dotierung von Rücklagen ist manchmal durch die gesellschaftsrechtlichen Statuten oder andere Gesetze vorge-
schrieben, damit das Unternehmen und seine Gläubiger in einem höheren Maß vor den Auswirkungen von Verlusten 
geschützt sind. Andere Rücklagen können gebildet werden, wenn das nationale Steuerrecht bei einem Übertrag auf 
solche Rücklagen Befreiungen von der Besteuerung oder Steuervergünstigungen gewährt. Existenz und Höhe dieser 
gesetzlichen, statutarischen oder steuerlichen Rücklagen können für die Adressaten und deren wirtschaftliche 
Entscheidungen relevant sein. Zuführungen zu solchen Rücklagen sind als Verwendung von Gewinnrücklagen, nicht 
aber als Aufwendungen anzusehen.

Der Betrag, mit dem das Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen wird, hängt von der Ermittlung der Vermögenswerte und 
Schulden ab. Im Regelfall stimmt die Summe des Eigenkapitals nur zufällig überein mit dem Gesamtmarktwert der Aktien 
eines Unternehmens oder der Summe, die aus einer Veräußerung des Reinvermögens in Einzelteilen oder des 
Unternehmens als Ganzes auf Grundlage der Unternehmensfortführung erzielt werden könnte.

Handels-, Industrie- oder Dienstleistungstätigkeiten werden häufig von Unternehmen in Form von Einzelunternehmen, 
Personengesellschaften und Trusts sowie in verschiedenen Formen von staatlichen Unternehmen betrieben. Die recht
lichen Rahmenbedingungen für solche Unternehmen unterscheiden sich häufig von denjenigen, die für Kapitalgesellschaften 
gelten. Beispielsweise kann es, wenn überhaupt, nur sehr wenige Einschränkungen bezüglich der Verteilung von 
Eigenkapital an die Eigentümer oder andere Begünstigte geben. Dennoch sind die Definition des Eigenkapitals sowie die 
anderen Aspekte dieses Rahmenkonzeptes, die sich mit dem Eigenkapital befassen, auch für solche Unternehmen von 
Bedeutung.

Ertragskraft
Der Gewinn wird häufig herangezogen als Maßstab für die Ertragskraft oder als Grundlage für andere Berechnungen, wie 
beispielsweise der Verzinsung des eingesetzten Kapitals oder des Ergebnisses je Aktie. Die direkt mit der Ermittlung des 
Gewinnes verbundenen Posten sind Erträge und Aufwendungen. Die Erfassung und Bemessung von Erträgen und 
Aufwendungen und folglich des Gewinnes hängt teilweise von den Kapital- und Kapitalerhaltungskonzepten ab, die das 
Unternehmen bei der Aufstellung seines Abschlusses anwendet. Diese Konzepte werden in den Paragraphen 102 bis 
110 erörtert.

Die Posten Erträge und Aufwendungen werden wie folgt definiert:
(a)	 Erträge stellen eine Zunahme des wirtschaftlichen Nutzens in der Berichtsperiode in Form von Zuflüssen oder 

Erhöhungen von Vermögenswerten oder einer Abnahme von Schulden dar, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals 
führen, welche nicht auf eine Einlage der Anteilseigner zurückzuführen ist.

(b)	 Aufwendungen stellen eine Abnahme des wirtschaftlichen Nutzens in der Berichtsperiode in Form von Abflüssen 
oder Verminderungen von Vermögenswerten oder einer Erhöhung von Schulden dar, die zu einer Abnahme des 
Eigenkapitals führen, welche nicht auf Ausschüttungen an die Anteilseigner zurückzuführen ist.
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Liabilities result from past transactions or other past events. Thus, for example, the acquisition of goods and the use of 
services give rise to trade payables (unless paid for in advance or on delivery) and the receipt of a bank loan results in an 
obligation to repay the loan. An enterprise may also recognise future rebates based on annual purchases by customers as 
liabilities; in this case, the sale of the goods in the past is the transaction that gives rise to the liability.

Some liabilities can be measured only by using a substantial degree of estimation. Some enterprises describe these liabili-
ties as provisions. In some countries, such provisions are not regarded as liabilities because the concept of a liability is 
defined narrowly so as to include only amounts that can be established without the need to make estimates. The definition 
of a liability in paragraph 49 follows a broader approach. Thus, when a provision involves a present obligation and satisfies 
the rest of the definition, it is a liability even if the amount has to be estimated. Examples include provisions for payments 
to be made under existing warranties and provisions to cover pension obligations.

Equity
Although equity is defined in paragraph 49 as a residual, it may be sub-classified in the balance sheet. For example, in a 
corporate enterprise, funds contributed by shareholders, retained earnings, reserves representing appropriations of 
retained earnings and reserves representing capital maintenance adjustments may be shown separately. Such classifica-
tions can be relevant to the decision-making needs of the users of financial statements when they indicate legal or other 
restrictions on the ability of the enterprise to distribute or otherwise apply its equity. They may also reflect the fact that 
parties with ownership interests in an enterprise have differing rights in relation to the receipt of dividends or the repay-
ment of capital.

The creation of reserves is sometimes required by statute or other law in order to give the enterprise and its creditors an 
added measure of protection from the effects of losses. Other reserves may be established if national tax law grants exemp-
tions from, or reductions in, taxation liabilities when transfers to such reserves are made. The existence and size of these 
legal, statutory and tax reserves is information that can be relevant to the decision-making needs of users. Transfers to 
such reserves are appropriations of retained earnings rather than expenses.

The amount at which equity is shown in the balance sheet is dependent on the measurement of assets and liabilities. 
Normally, the aggregate amount of equity only by coincidence corresponds with the aggregate market value of the shares 
of the enterprise or the sum that could be raised by disposing of either the net assets on a piecemeal basis or the enterprise 
as a whole on a going concern basis.

Commercial, industrial and business activities are often undertaken by means of enterprises such as sole proprietorships, 
partnerships and trusts and various types of government business undertakings. The legal and regulatory framework for 
such enterprises is often different from that applying to corporate enterprises. For example, there may be few, if any, 
restrictions on the distribution to owners or other beneficiaries of amounts included in equity. Nevertheless, the definition 
of equity and the other aspects of this Framework that deal with equity are appropriate for such enterprises.

Performance
Profit is frequently used as a measure of performance or as the basis for other measures, such as return on investment or 
earnings per share. The elements directly related to the measurement of profit are income and expenses. The recognition 
and measurement of income and expenses, and hence profit, depends in part on the concepts of capital and capital main-
tenance used by the enterprise in preparing its financial statements. These concepts are discussed in paragraphs 102 to 110.

The elements of income and expenses are defined as follows:
(a)	 Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of 

assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from 
equity participants.

(b)	 Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of 
assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity 
participants.

63

64

65

66

67

68

69

70

Zulch512393_c01.indd  23� Trim Size: 170 × 244 mm      31 Jan 2026  01:14:25 PM



24

R
ah

m
en

ko
nz

ep
t Die Definitionen von Erträgen und Aufwendungen kennzeichnen deren wesentliche Merkmale, aber sie versuchen keine 

Kriterien festzulegen, die erfüllt sein müssen, bevor sie in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Die Kriterien 
für die Erfassung von Erträgen und Aufwendungen werden in den Paragraphen 82 bis 98 erörtert.

Erträge und Aufwendungen können in der Gewinn- und Verlustrechnung auf unterschiedliche Weise dargestellt werden, 
damit sie für wirtschaftliche Entscheidungen relevante Informationen liefern. So ist es beispielsweise übliche Praxis, zwi
schen Ertrags- und Aufwandsposten zu unterscheiden, die aus der gewöhnlichen Tätigkeit des Unternehmens entstehen, 
und jenen, bei denen dies nicht der Fall ist. Diese Unterscheidung erfolgt auf der Grundlage, dass die Quelle eines Postens 
für die Beurteilung der Fähigkeit eines Unternehmens relevant ist, in der Zukunft Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalenten zu erwirtschaften. Beispielsweise ist es bei gelegentlichen Tätigkeiten wie der Veräußerung 
einer langfristigen Finanzinvestition unwahrscheinlich, dass sie regelmäßig auftreten. Bei einer solchen Unterscheidung 
sind Art und Tätigkeit des Unternehmens zu beachten. Posten, die sich aus der gewöhnlichen Tätigkeit eines Unternehmens 
ergeben, können bei einem anderen Unternehmen ungewöhnlich sein.

Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Aufwands- und Ertragsposten sowie die Möglichkeit, diese in unterschiedli-
cher Art und Weise zu strukturieren, lassen auch verschiedene Ermittlungsformen zu, die Ertragskraft eines Unternehmens 
zu zeigen. Diese weisen einen unterschiedlichen Aggregierungsgrad auf. Die Gewinn- und Verlustrechnung kann 
beispielsweise Bruttogewinnspanne, Gewinn der gewöhnlichen Tätigkeit vor Steuern, Gewinn der gewöhnlichen Tätigkeit 
nach Steuern und Nettogewinn angeben.

Erträge
Die Definition der Erträge umfasst Erlöse und andere Erträge. Die einen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit 
eines Unternehmens an und haben verschiedene Bezeichnungen, wie Umsatzerlöse, Dienstleistungsentgelte, Zinsen, 
Mieten, Dividenden und Lizenzerträge.

Andere Erträge stehen für weitere Posten, die die Definition von Erträgen erfüllen. Sie können im Rahmen der gewöhn-
lichen Tätigkeit eines Unternehmens anfallen oder nicht. Die anderen Erträge stellen eine Zunahme des wirtschaftlichen 
Nutzens dar und unterscheiden sich insofern ihrer Art nach nicht von Erlösen. Folglich werden sie in diesem 
Rahmenkonzept nicht als eigenständige Posten betrachtet.

Zu den anderen Erträgen zählen beispielsweise Erträge aus der Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten. Die 
Definition der Erträge umfasst auch unrealisierte Erträge, beispielsweise Erträge aus der Neubewertung marktfähiger 
Wertpapiere sowie Erträge aus der Erhöhung des Buchwertes langfristiger Vermögenswerte. Werden andere Erträge in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, so werden sie gewöhnlich gesondert gezeigt, da ihre Kenntnis für den Zweck, 
wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, hilfreich ist. Die anderen Erträge werden häufig nach Abzug der damit verbun-
denen Aufwendungen dargestellt.

Zugänge, Erweiterungen und Verbesserungen verschiedener Arten von Vermögenswerten sind gegebenenfalls als Erträge 
zu erfassen. Dazu zählen Zahlungsmittel, Forderungen sowie Waren und Dienstleistungen im Austausch für gelieferte 
Waren und Dienstleistungen. Erträge können auch aus der Abgeltung von Schulden resultieren. Ein Unternehmen kann 
beispielsweise einem Darlehensgeber Waren und Dienstleistungen liefern, um eine Schuld zu erfüllen und damit der 
Pflicht zu Rückzahlung eines noch ausstehenden Darlehens nachzukommen.

Aufwendungen
Die Definition der Aufwendungen umfasst sowohl Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit des 
Unternehmens anfallen, als auch andere Aufwendungen. Zu den Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen 
Tätigkeit des Unternehmens anfallen, zählen beispielsweise die Umsatzkosten, Löhne und Gehälter sowie Abschreibungen. 
Gewöhnlich treten sie als Abfluss oder als Abnahme von Vermögenswerten auf, beispielsweise von Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten, Vorräten und Sachanlagen.

Andere Aufwendungen stehen für weitere Posten, die die Definition von Aufwendungen erfüllen. Sie können im Rahmen 
der gewöhnlichen Tätigkeit eines Unternehmens entstehen oder nicht. Andere Aufwendungen stellen eine Abnahme des 
wirtschaftlichen Nutzens dar und unterscheiden sich insofern ihrer Art nach nicht von den Aufwendungen, die im 
Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit des Unternehmens anfallen. Folglich werden sie in diesem Rahmenkonzept nicht als 
eigenständige Posten betrachtet.

Zu den anderen Aufwendungen zählen beispielsweise auch Aufwendungen aus Naturkatastrophen, wie Brand und 
Überschwemmung, sowie Aufwendungen aus der Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten. Die Definition der 
Aufwendungen umfasst auch unrealisierte andere Aufwendungen, beispielsweise Aufwendungen aus einem Anstieg des 
Wechselkurses einer Fremdwährung bei den aufgenommenen Krediten eines Unternehmens in der betreffenden 
Währung. Werden andere Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, so werden sie gewöhnlich 
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The definitions of income and expenses identify their essential features but do not attempt to specify the criteria that 
would need to be met before they are recognised in the income statement. Criteria for the recognition of income and 
expenses are discussed in paragraphs 82 to 98.

Income and expenses may be presented in the income statement in different ways so as to provide information that is 
relevant for economic decision-making. For example, it is common practice to distinguish between those items of income 
and expenses that arise in the course of the ordinary activities of the enterprise and those that do not. This distinction is 
made on the basis that the source of an item is relevant in evaluating the ability of the enterprise to generate cash and cash 
equivalents in the future; for example, incidental activities such as the disposal of a long-term investment are unlikely to 
recur on a regular basis. When distinguishing between items in this way consideration needs to be given to the nature of 
the enterprise and its operations. Items that arise from the ordinary activities of one enterprise may be unusual in respect 
of another.

Distinguishing between items of income and expense and combining them in different ways also permits several measures 
of enterprise performance to be displayed. These have differing degrees of inclusiveness. For example, the income state-
ment could display gross margin, profit from ordinary activities before taxation, profit from ordinary activities after taxa-
tion, and net profit.

Income
The definition of income encompasses both revenue and gains. Revenue arises in the course of the ordinary activities of 
an enterprise and is referred to by a variety of different names including sales, fees, interest, dividends, royalties and rent.

Gains represent other items that meet the definition of income and may, or may not, arise in the course of the ordinary 
activities of an enterprise. Gains represent increases in economic benefits and as such are no different in nature from 
revenue. Hence, they are not regarded as constituting a separate element in this Framework.

Gains include, for example, those arising on the disposal of non-current assets. The definition of income also includes 
unrealised gains; for example, those arising on the revaluation of marketable securities and those resulting from increases 
in the carrying amount of long term assets. When gains are recognised in the income statement, they are usually displayed 
separately because knowledge of them is useful for the purpose of making economic decisions. Gains are often reported 
net of related expenses.

Various kinds of assets may be received or enhanced by income; examples include cash, receivables and goods and services 
received in exchange for goods and services supplied. Income may also result from the settlement of liabilities. For exam-
ple, an enterprise may provide goods and services to a lender in settlement of an obligation to repay an outstanding loan.

Expenses
The definition of expenses encompasses losses as well as those expenses that arise in the course of the ordinary activities 
of the enterprise. Expenses that arise in the course of the ordinary activities of the enterprise include, for example, cost of 
sales, wages and depreciation. They usually take the form of an outflow or depletion of assets such as cash and cash equiva-
lents, inventory, property, plant and equipment.

Losses represent other items that meet the definition of expenses and may, or may not, arise in the course of the ordinary 
activities of the enterprise. Losses represent decreases in economic benefits and as such they are no different in nature 
from other expenses. Hence, they are not regarded as a separate element in this Framework.

Losses include, for example, those resulting from disasters such as fire and flood, as well as those arising on the disposal 
of non-current assets. The definition of expenses also includes unrealised losses, for example, those arising from the 
effects of increases in the rate of exchange for a foreign currency in respect of the borrowings of an enterprise in that 
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Aufwendungen werden häufig nach Abzug der damit verbundenen Erträge dargestellt.

Kapitalerhaltungsanpassungen
Die Neubewertung oder Anpassung von Vermögenswerten und Schulden führt zur Erhöhung oder Verminderung des 
Eigenkapitals. Obwohl solche Zunahmen oder Abnahmen der Definition von positiven und negativen Erfolgsbeiträgen ent-
sprechen, werden sie entsprechend bestimmten Konzepten der Kapitalerhaltung nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung 
aufgenommen. Stattdessen werden sie im Eigenkapital als Kapitalerhaltungsanpassungen oder Neubewertungsrücklagen auf-
geführt. Diese Kapitalerhaltungskonzepte werden in den Paragraphen 102 bis 110 dieses Rahmenkonzeptes erörtert.

ERFASSUNG VON ABSCHLUSSPOSTEN

Unter Erfassung versteht man den Einbezug eines Sachverhaltes in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung, 
der die Definition eines Abschlusspostens und die Kriterien für die Erfassung erfüllt und die in Paragraph 83 dargelegt 
sind. Dies erfordert eine verbale und quantitative Beschreibung des Sachverhaltes sowie die Einbeziehung in die Bilanz 
oder die Gewinn- und Verlustrechnung. Sachverhalte, die die Kriterien für die Erfassung erfüllen, sind in der Bilanz oder 
der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Wird es unterlassen, solch einen Sachverhalt zu erfassen, kann dieses 
weder durch die Angabe der verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden noch durch Anhangangaben oder 
Erläuterungen berichtigt werden.

Ein Sachverhalt, der die Definition eines Abschlusspostens erfüllt, ist zu erfassen, wenn
(a)	 es wahrscheinlich ist, dass ein mit dem Sachverhalt verbundener künftiger wirtschaftlicher Nutzen dem Unternehmen 

zufließen oder von ihm abfließen wird; und
(b)	 die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der Wert des Sachverhaltes verlässlich bewertet werden können.

Bei der Beurteilung, ob ein Sachverhalt diese Kriterien erfüllt und daher im Abschluss zu erfassen ist, muss den in den 
Paragraphen 29 und 30 beschriebenen Wesentlichkeitsüberlegungen Rechnung getragen werden. Der Zusammenhang 
zwischen den Abschlussposten bedeutet, dass ein Sachverhalt, der die Definition und die Kriterien für die Erfassung in 
einem bestimmten Postens erfüllt, beispielsweise die eines Vermögenswertes, automatisch die Erfassung eines anderen 
Postens, beispielsweise eines Ertrages oder einer Schuld, nach sich zieht.

Die Wahrscheinlichkeit eines künftigen wirtschaftlichen Nutzens
Das Konzept der Wahrscheinlichkeit wird in den Kriterien der Erfassung verwendet, um auf den Grad an Unsicherheit 
hinzuweisen, mit dem der mit dem Sachverhalt verbundene künftige wirtschaftliche Nutzen dem Unternehmen zufließen 
oder von ihm abfließen wird. Das Konzept trägt der Unsicherheit Rechnung, die das Umfeld, in dem ein Unternehmen 
tätig ist, kennzeichnet. Die Beurteilung des mit dem Zufluss eines künftigen wirtschaftlichen Nutzens verbundenen 
Grades an Unsicherheit erfolgt auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses verfügbaren sub-
stanziellen Hinweise. Ist es beispielsweise wahrscheinlich, dass eine ausstehende Forderung an ein Unternehmen bezahlt 
werden wird, so ist es berechtigt, die Forderung als Vermögenswert anzusetzen, solange kein gegenteiliger substanzieller 
Hinweis vorliegt. Bei einer großen Menge von Forderungen wird jedoch im Regelfall ein gewisses Ausmaß von 
Zahlungsausfällen als wahrscheinlich erachtet. Folglich wird die erwartete Verminderung des wirtschaftlichen Nutzens 
als Aufwand erfasst.

Verlässlichkeit der Bewertung
Als zweites Kriterium für die Erfassung im Abschluss müssen diesem Sachverhalt Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
oder andere Werte beizumessen sein, die entsprechend den Paragraphen 31 bis 38 dieses Rahmenkonzeptes verlässlich 
bewertet werden können. In vielen Fällen müssen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder ein anderer Wert 
geschätzt werden. Die Verwendung hinreichend genauer Schätzungen ist ein wesentlicher Teil der Aufstellung des 
Abschlusses, dessen Verlässlichkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ist eine hinreichend genaue Schätzung jedoch nicht 
möglich, wird der Sachverhalt nicht in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. So können beispiels-
weise die erwarteten Erlöse aus einem Rechtsstreit sowohl den Definitionen eines Vermögenswertes und eines Ertrages 
entsprechen und auch das Kriterium der Wahrscheinlichkeit für die Erfassung erfüllen. Kann die Höhe des Anspruches 
jedoch nicht verlässlich bewertet werden, so ist er nicht als Vermögenswert oder Ertrag zu erfassen. Die Existenz eines 
solchen Anspruches würde allerdings im Anhang, den Erläuterungen oder den ergänzenden Übersichten angegeben.

Ein Sachverhalt, der die Kriterien für die Erfassung aus Paragraph 83 zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erfüllt, kann 
diese zu einem späteren Zeitpunkt auf Grund nachfolgender Umstände oder Ereignisse erfüllen.

81

82

83

84

85

86

87

Zulch512393_c01.indd  26� Trim Size: 170 × 244 mm      31 Jan 2026  01:14:25 PM



27

Fram
ew

ork
currency. When losses are recognised in the income statement, they are usually displayed separately because knowledge 
of them is useful for the purpose of making economic decisions. Losses are often reported net of related income.

Capital Maintenance Adjustments
The revaluation or restatement of assets and liabilities gives rise to increases or decreases in equity. While these increases 
or decreases meet the definition of income and expenses, they are not included in the income statement under certain 
concepts of capital maintenance. Instead these items are included in equity as capital maintenance adjustments or revalu-
ation reserves. These concepts of capital maintenance are discussed in paragraphs 102 to 110 of this Framework.

RECOGNITION OF THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

Recognition is the process of incorporating in the balance sheet or income statement an item that meets the definition of 
an element and satisfies the criteria for recognition set out in paragraph 83. It involves the depiction of the item in words 
and by a monetary amount and the inclusion of that amount in the balance sheet or income statement totals. Items that 
satisfy the recognition criteria should be recognised in the balance sheet or income statement. The failure to recognise 
such items is not rectified by disclosure of the accounting policies used nor by notes or explanatory material.

An item that meets the definition of an element should be recognised if:
(a)	 it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the enterprise; and
(b)	 the item has a cost or value that can be measured with reliability.

In assessing whether an item meets these criteria and therefore qualifies for recognition in the financial statements, regard 
needs to be given to the materiality considerations discussed in paragraphs 29 and 30. The interrelationship between the 
elements means that an item that meets the definition and recognition criteria for a particular element, for example, an 
asset, automatically requires the recognition of another element, for example, income or a liability.

The Probability of Future Economic Benefit
The concept of probability is used in the recognition criteria to refer to the degree of uncertainty that the future economic 
benefits associated with the item will flow to or from the enterprise. The concept is in keeping with the uncertainty that 
characterises the environment in which an enterprise operates. Assessments of the degree of uncertainty attaching to the 
flow of future economic benefits are made on the basis of the evidence available when the financial statements are pre-
pared. For example, when it is probable that a receivable owed by an enterprise will be paid, it is then justifiable, in the 
absence of any evidence to the contrary, to recognise the receivable as an asset. For a large population of receivables, 
however, some degree of non-payment is normally considered probable; hence an expense representing the expected 
reduction in economic benefits is recognised.

Reliability of Measurement
The second criterion for the recognition of an item is that it possesses a cost or value that can be measured with reliability 
as discussed in paragraphs 31 to 38 of this Framework. In many cases, cost or value must be estimated; the use of reason-
able estimates is an essential part of the preparation of financial statements and does not undermine their reliability. 
When, however, a reasonable estimate cannot be made the item is not recognised in the balance sheet or income state-
ment. For example, the expected proceeds from a lawsuit may meet the definitions of both an asset and income as well as 
the probability criterion for recognition; however, if it is not possible for the claim to be measured reliably, it should not 
be recognised as an asset or as income; the existence of the claim, however, would be disclosed in the notes, explanatory 
material or supplementary schedules.

An item that, at a particular point in time, fails to meet the recognition criteria in paragraph 83 may qualify for recognition 
at a later date as a result of subsequent circumstances or events.
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Erfassung jedoch nicht erfüllt, kann trotzdem eine Angabe im Anhang, in den Erläuterungen oder den ergänzenden 
Darstellungen gerechtfertigt sein. Dies ist angemessen, wenn die Kenntnis des Sachverhaltes als relevant für die Beurteilung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage eines Unternehmens 
durch die Abschlussadressaten angesehen wird.

Ansatz von Vermögenswerten
Ein Vermögenswert wird in der Bilanz angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass der künftige wirtschaftliche Nutzen 
dem Unternehmen zufließen wird, und wenn seine Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder ein anderer Wert ver-
lässlich bewertet werden können.

Ein Vermögenswert wird nicht in der Bilanz angesetzt, wenn Ausgaben getätigt wurden, bei denen es unwahrscheinlich 
ist, dass dem Unternehmen über die aktuelle Berichtsperiode hinaus wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird. Stattdessen 
wird ein solcher Geschäftsvorfall in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst. Diese Behandlung impliziert 
weder, dass das Management mit der Ausgabe keinen künftigen wirtschaftlichen Nutzen für das Unternehmen erzielen 
wollte, noch, dass das Management eine falsche Entscheidung getroffen hat. Sie impliziert einzig und allein, dass der Grad 
der Gewissheit, dass der künftige wirtschaftliche Nutzen, der dem Unternehmen über die aktuelle Berichtsperiode hinaus 
zufließen wird, nicht ausreicht, um den Ansatz eines Aktivpostens zu rechtfertigen.

Ansatz von Schulden
Eine Schuld wird in der Bilanz angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich aus der Erfüllung einer gegenwärtigen 
Verpflichtung ein direkter Abfluss von Ressourcen ergibt, die wirtschaftlichen Nutzen enthalten, und dass der 
Erfüllungsbetrag verlässlich bewertet werden kann. In der Praxis werden vertragliche Verpflichtungen, die beidseitig 
anteilig nicht erfüllt sind (beispielsweise Schulden für bestellte, aber noch nicht erhaltene Vorräte) im Regelfall im 
Abschluss nicht als Schuld erfasst. Allerdings können solche Verpflichtungen definitionsgemäß Schulden sein und, unter 
der Voraussetzung, dass die Kriterien für die Erfassung unter den besonderen Umständen erfüllt sind, erfasst werden. 
Unter solchen Umständen erfordert der Ansatz von Schulden die Erfassung der korrespondierenden Vermögenswerte 
oder Aufwendungen.

Erfassung von Erträgen
Erträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn es zu einer Zunahme des künftigen wirtschaftlichen 
Nutzens in Verbindung mit einer Zunahme bei einem Vermögenswert oder einer Abnahme bei einer Schuld gekommen 
ist, die verlässlich bewertet werden kann. Dies bedeutet letztlich, dass mit der Erfassung von Erträgen gleichzeitig die 
Erfassung einer Zunahme bei den Vermögenswerten oder einer Abnahme bei den Schulden verbunden ist (beispielsweise 
die Nettozunahme der Vermögenswerte beim Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen oder die Abnahme der Schulden 
durch den Verzicht auf eine zu zahlende Verbindlichkeit).

Die Verfahren, die normalerweise in der Praxis für die Erfassung von Erträgen gewählt werden, beispielsweise die 
Anforderung, dass Erlöse, die regelmäßig im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit anfallen, erfolgswirksam zu verrechnen 
sind, fallen unter die Anwendungsfälle der Kriterien dieses Rahmenkonzeptes. Solche Verfahren haben im Allgemeinen 
das Ziel, die Erfassung von Erträgen auf diejenigen Sachverhalte zu beschränken, die verlässlich bewertet werden können 
und die einen hinreichenden Grad an Sicherheit aufweisen.

Erfassung von Aufwendungen
Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn es zu einer Abnahme des künftigen 
wirtschaftlichen Nutzens in Verbindung mit einer Abnahme bei einem Vermögenswert oder einer Zunahme bei einer 
Schuld gekommen ist, die verlässlich bewertet werden kann. Dies bedeutet letztlich, dass die Erfassung von Aufwendungen 
mit der gleichzeitigen Erfassung einer Zunahme bei den Schulden oder einer Abnahme bei den Vermögenswerten ver-
bunden ist (beispielsweise die Rückstellung für Ansprüche der Arbeitnehmer oder die Abschreibung von Betriebs- und 
Geschäftsausstattung).

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage eines direkten Zusammenhanges zwi
schen den angefallenen Kosten und den entsprechenden Erträgen erfasst. Dieses Verfahren, das im Allgemeinen als 
Zuordnung von Aufwendungen zu Erlösen bezeichnet wird, umfasst die gleichzeitige und gemeinsame Erfassung von 
Erlösen und Aufwendungen, die unmittelbar und gemeinsam aus denselben Geschäftsvorfällen oder anderen Ereignissen 
resultieren. Beispielsweise werden die unterschiedlichen Komponenten der Umsatzkosten zur gleichen Zeit wie die 
Erträge aus dem Verkauf von Waren angesetzt. Die Anwendung dieses Konzeptes der sachlichen Abgrenzung gemäß dem 
Rahmenkonzept gestattet jedoch nicht die Erfassung von Posten in der Bilanz, die nicht die Definition von 
Vermögenswerten oder Schulden erfüllen.
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An item that possesses the essential characteristics of an element but fails to meet the criteria for recognition may none-
theless warrant disclosure in the notes, explanatory material or in supplementary schedules. This is appropriate when 
knowledge of the item is considered to be relevant to the evaluation of the financial position, performance and changes in 
financial position of an enterprise by the users of financial statements.

Recognition of Assets
An asset is recognised in the balance sheet when it is probable that the future economic benefits will flow to the enterprise 
and the asset has a cost or value that can be measured reliably.

An asset is not recognised in the balance sheet when expenditure has been incurred for which it is considered improbable 
that economic benefits will flow to the enterprise beyond the current accounting period. Instead such a transaction results 
in the recognition of an expense in the income statement. This treatment does not imply either that the intention of man-
agement in incurring expenditure was other than to generate future economic benefits for the enterprise or that manage-
ment was misguided. The only implication is that the degree of certainty that economic benefits will flow to the enterprise 
beyond the current accounting period is insufficient to warrant the recognition of an asset.

Recognition of Liabilities
A liability is recognised in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits 
will result from the settlement of a present obligation and the amount at which the settlement will take place can be meas-
ured reliably. In practice, obligations under contracts that are equally proportionately unperformed (for example, liabili-
ties for inventory ordered but not yet received) are generally not recognised as liabilities in the financial statements. 
However, such obligations may meet the definition of liabilities and, provided the recognition criteria are met in the par-
ticular circumstances, may qualify for recognition. In such circumstances, recognition of liabilities entails recognition of 
related assets or expenses.

Recognition of Income
Income is recognised in the income statement when an increase in future economic benefits related to an increase in an 
asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably. This means, in effect, that recognition of income 
occurs simultaneously with the recognition of increases in assets or decreases in liabilities (for example, the net increase 
in assets arising on a sale of goods or services or the decrease in liabilities arising from the waiver of a debt payable).

The procedures normally adopted in practice for recognising income, for example, the requirement that revenue should 
be earned, are applications of the recognition criteria in this Framework. Such procedures are generally directed at 
restricting the recognition as income to those items that can be measured reliably and have a sufficient degree of certainty.

Recognition of Expenses
Expenses are recognised in the income statement when a decrease in future economic benefits related to a decrease in an 
asset or an increase of a liability has arisen that can be measured reliably. This means, in effect, that recognition of expenses 
occurs simultaneously with the recognition of an increase in liabilities or a decrease in assets (for example, the accrual of 
employee entitlements or the depreciation of equipment).

Expenses are recognised in the income statement on the basis of a direct association between the costs incurred and the 
earning of specific items of income. This process, commonly referred to as the matching of costs with revenues, involves 
the simultaneous or combined recognition of revenues and expenses that result directly and jointly from the same transac-
tions or other events; for example, the various components of expense making up the cost of goods sold are recognised at 
the same time as the income derived from the sale of the goods. However, the application of the matching concept under 
this Framework does not allow the recognition of items in the balance sheet which do not meet the definition of assets or 
liabilities.
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Zusammenhang mit dem Ertrag nur grob oder indirekt ermittelt werden kann, werden die Aufwendungen in der Gewinn- 
und Verlustrechnung auf der Grundlage systematischer und vernünftiger Verteilungsverfahren erfasst. Dies ist häufig bei 
der Erfassung von Aufwendungen erforderlich, die mit dem Verbrauch von Vermögenswerten, beispielsweise Sachanlagen, 
Geschäfts- oder Firmenwert, Patenten und Schutzrechten, verbunden sind. In diesen Fällen wird der Aufwand als plan-
mäßige Abschreibung bezeichnet. Mit diesen Verteilungsverfahren sollen Aufwendungen in den Perioden erfasst werden, 
in denen der mit diesen Sachverhalten verbundene wirtschaftliche Nutzen verbraucht wird oder ausläuft.

Ein Aufwand wird unverzüglich in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn eine Ausgabe keinen künftigen 
wirtschaftlichen Nutzen bewirkt oder wenn, und in dem Maße wie künftiger wirtschaftlicher Nutzen nicht oder nicht 
mehr für eine Erfassung als Vermögenswert in der Bilanz in Betracht kommt.

Ein Aufwand wird auch in den Fällen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in denen eine Schuld besteht, ohne dass die 
Erfassung eines Vermögenswertes in Betracht kommt, beispielsweise wenn eine Schuld aus einer Produktgarantie erwächst.

BEWERTUNG DER ABSCHLUSSPOSTEN

Bewertung bezeichnet das Verfahren zur Bestimmung der Geldbeträge, mit denen die Abschlussposten zu erfassen und 
in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung anzusetzen sind. Dies erfordert die Wahl einer bestimmten 
Bewertungsgrundlage.

In Abschlüssen werden verschiedene Bewertungsgrundlagen in unterschiedlichem Maße und in unterschiedlichen 
Kombinationen eingesetzt. Dazu gehören:
(a)	 Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vermögenswerte werden mit dem Betrag der entrichteten 

Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente oder dem beizulegenden Zeitwert der Gegenleistung für ihren 
Erwerb zum Erwerbszeitpunkt erfasst. Schulden werden mit dem Betrag des im Austausch für die Verpflichtung 
erhaltenen Erlöses erfasst, oder in manchen Fällen (beispielsweise bei Ertragsteuern) mit dem Betrag an 
Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten, der erwartungsgemäß gezahlt werden muss, um die Schuld im 
normalen Geschäftsverlauf zu tilgen.

(b)	 Tageswert. Vermögenswerte werden mit dem Betrag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten erfasst, der 
für den Erwerb desselben oder eines entsprechenden Vermögenswertes zum gegenwärtigen Zeitpunkt gezahlt werden 
müsste. Schulden werden mit dem nicht diskontierten Betrag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten 
angesetzt, der für eine Begleichung der Verpflichtung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erforderlich wäre.

(c)	 Veräußerungswert (Erfüllungsbetrag). Vermögenswerte werden mit dem Betrag an Zahlungsmitteln oder 
Zahlungsmitteläquivalenten angesetzt, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch Veräußerung des Vermögenswertes 
im normalen Geschäftsverlauf erzielt werden könnte. Schulden werden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst, d. h. zum 
nicht diskontierten Betrag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten, der erwartungsgemäß gezahlt 
werden muss, um die Schuld im normalen Geschäftsverlauf zu begleichen.

(d)	 Barwert. Vermögenswerte werden mit dem Barwert des künftigen Nettomittelzuflusses angesetzt, den dieser Posten 
erwartungsgemäß im normalen Geschäftsverlauf erzielen wird. Schulden werden zum Barwert des künftigen 
Nettomittelabflusses angesetzt, der erwartungsgemäß im normalen Geschäftsverlauf für eine Erfüllung der Schuld 
erforderlich ist.

Die von den Unternehmen bei der Aufstellung ihrer Abschlüsse am häufigsten eingesetzte Bewertungsgrundlage sind die 
historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie wird gewöhnlich mit anderen Bewertungsgrundlagen kom-
biniert. Beispielsweise werden Vorräte zum niedrigeren Betrag von Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
Nettoveräußerungswert geführt, marktfähige Wertpapiere können zum Marktwert und Pensionsverpflichtungen mit 
ihrem Barwert angesetzt werden. Ferner verwenden einige Unternehmen das Konzept der Tageswerte, um dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass das Rechnungslegungsmodell der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten die 
Auswirkungen von Preisänderungen nicht monetärer Vermögenswerte nicht berücksichtigt.

KAPITAL- UND KAPITALERHALTUNGSKONZEPTE

Kapitalkonzepte
Die meisten Unternehmen wenden bei der Aufstellung ihrer Abschlüsse ein finanzwirtschaftliches Kapitalkonzept an. Im 
Rahmen eines finanzwirtschaftlichen Kapitalkonzeptes, wie investiertes Geld oder investierte Kaufkraft, ist Kapital ein 
Synonym für das Reinvermögen oder Eigenkapital des Unternehmens. Im Rahmen eines leistungswirtschaftlichen 
Kapitalkonzeptes, wie betriebliche Leistungsfähigkeit, wird Kapital als Produktionskapazität des Unternehmens, beispiels-
weise auf der Grundlage der Ausbringungsmenge pro Tag, angesehen.
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When economic benefits are expected to arise over several accounting periods and the association with income can only 
be broadly or indirectly determined, expenses are recognised in the income statement on the basis of systematic and 
rational allocation procedures. This is often necessary in recognising the expenses associated with the using up of assets 
such as property, plant, equipment, goodwill, patents and trademarks; in such cases the expense is referred to as deprecia-
tion or amortisation. These allocation procedures are intended to recognise expenses in the accounting periods in which 
the economic benefits associated with these items are consumed or expire.

An expense is recognised immediately in the income statement when an expenditure produces no future economic ben-
efits or when, and to the extent that, future economic benefits do not qualify, or cease to qualify, for recognition in the 
balance sheet as an asset.

An expense is also recognised in the income statement in those cases when a liability is incurred without the recognition 
of an asset, as when a liability under a product warranty arises.

MEASUREMENTS OF THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

Measurement is the process of determining the monetary amounts at which the elements of the financial statements are 
to be recognised and carried in the balance sheet and income statement. This involves the selection of the particular basis 
of measurement.

A number of different measurement bases are employed to different degrees and in varying combinations in financial 
statements. They include the following:
(a)	 Historical cost. Assets are recorded at the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the considera-

tion given to acquire them at the time of their acquisition. Liabilities are recorded at the amount of proceeds received 
in exchange for the obligation, or in some circumstances (for example, income taxes), at the amounts of cash or cash 
equivalents expected to be paid to satisfy the liability in the normal course of business.

(b)	 Current cost. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that would have to be paid if the same or 
an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash or cash equiva-
lents that would be required to settle the obligation currently.

(c)	 Realisable (settlement) value. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that could currently be 
obtained by selling the asset in an orderly disposal. Liabilities are carried at their settlement values; that is, the undis-
counted amounts of cash or cash equivalents expected to be paid to satisfy the liabilities in the normal course 
of business.

(d)	 Present value. Assets are carried at the present discounted value of the future net cash inflows that the item is 
expected to generate in the normal course of business. Liabilities are carried at the present discounted value of the 
future net cash outflows that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business.

The measurement basis most commonly adopted by enterprises in preparing their financial statements is historical cost. 
This is usually combined with other measurement bases. For example, inventories are usually carried at the lower of cost 
and net realisable value, marketable securities may be carried at market value and pension liabilities are carried at their 
present value. Furthermore, some enterprises use the current cost basis as a response to the inability of the historical cost 
accounting model to deal with the effects of changing prices of non-monetary assets.

CONCEPTS OF CAPITAL AND CAPITAL MAINTENANCE

Concepts of Capital
A financial concept of capital is adopted by most enterprises in preparing their financial statements. Under a financial 
concept of capital, such as invested money or invested purchasing power, capital is synonymous with the net assets or 
equity of the enterprise. Under a physical concept of capital, such as operating capability, capital is regarded as the produc-
tive capacity of the enterprise based on, for example, units of output per day.
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Abschlussadressaten erfolgen. Daher ist ein finanzwirtschaftliches Kapitalkonzept zu wählen, wenn die Adressaten des 
Abschlusses hauptsächlich an der Erhaltung des investierten Nominalkapitals oder der Kaufkraft des investierten Kapitals 
interessiert sind. Ist das Hauptanliegen der Adressaten jedoch die betriebliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, so 
ist ein leistungswirtschaftliches Kapitalkonzept anzuwenden. Das gewählte Konzept gibt einen Hinweis auf das bei der 
Ermittlung des Gewinnes angestrebte Ziel, selbst wenn bei der Umsetzung des Konzeptes einige Schwierigkeiten bei der 
Bewertung auftreten können.

Kapitalerhaltungskonzepte und Gewinnermittlung
Die Kapitalkonzepte in Paragraph 102 führen zu den folgenden Kapitalerhaltungskonzepten:
(a)	 Finanzwirtschaftliche Kapitalerhaltung. Nach diesem Konzept gilt ein Gewinn nur dann als erwirtschaftet, wenn der 

finanzielle (oder Geld-)Betrag des Reinvermögens am Ende der Berichtsperiode höher ist als der finanzielle (oder 
Geld-)Betrag des Reinvermögens zu Beginn der Berichtsperiode, nachdem alle Kapitalabführungen an die Anteils- 
eigner und Kapitalzuführungen von den Anteilseignern im Laufe der Periode abgerechnet sind. Finanzwirtschaft- 
liche Kapitalerhaltung kann entweder mit nominalen Geldeinheiten oder in Einheiten der konstanten Kaufkraft 
bewertet werden.

(b)	 Leistungswirtschaftliche Kapitalerhaltung. Nach diesem Konzept gilt ein Gewinn nur dann als erwirtschaftet, wenn 
die physische Produktionskapazität (oder betriebliche Leistungsfähigkeit) des Unternehmens (oder die für die 
Bereitstellung dieser Kapazität benötigten Ressourcen oder Mittel) am Ende der Periode höher ist als die physische 
Produktionskapazität zu Beginn der Periode, nachdem alle Kapitalabführungen an die Anteilseigner und 
Kapitalzuführungen von den Anteilseignern im Laufe der Periode abgerechnet sind.

Das Konzept der Kapitalerhaltung befasst sich damit, wie ein Unternehmen das Kapital definiert, das es erhalten möchte. 
Es liefert die Verbindung zwischen den Kapitalkonzepten und den Erfolgskonzepten, denn es liefert den Anhaltspunkt 
dafür, wie Gewinn bewertet wird. Es ist eine Voraussetzung für die Unterscheidung zwischen dem Kapitalertrag und der 
Kapitalrückzahlung eines Unternehmens. Nur die Zuflüsse von Vermögenswerten über die zur Erhaltung von Kapital 
erforderlichen Beträge hinaus dürfen als Gewinn und somit Kapitalertrag betrachtet werden. Folglich ist Gewinn der 
Restbetrag, nachdem die Aufwendungen (einschließlich angemessener Kapitalerhaltungsanpassungen) von den Erträgen 
abgezogen wurden. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so ist der Restbetrag ein Periodenfehlbetrag.

Das Konzept der leistungswirtschaftlichen Kapitalerhaltung erfordert eine Bewertung auf der Grundlage von Tageswerten. 
Das Konzept der finanzwirtschaftlichen Kapitalerhaltung erfordert jedoch nicht die Verwendung einer bestimmten 
Bewertungsgrundlage. Die Auswahl einer Grundlage nach diesem Konzept ist abhängig von der Art des finanzwirtschaftli-
chen Kapitals, das das Unternehmen erhalten möchte.

Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Kapitalerhaltungskonzepten besteht in der Behandlung der Auswirkungen 
von Preisänderungen bei Vermögenswerten und Schulden des Unternehmens. Allgemein hat ein Unternehmen sein Kapital 
erhalten, wenn es am Ende der Periode so viel Kapital hat wie zu dessen Beginn. Jeder Betrag, der über denjenigen hinausgeht, 
der zur Erhaltung des zu Beginn der Periode vorhandenen Kapitals erforderlich ist, gilt als Gewinn.

Gemäß dem Konzept der finanzwirtschaftlichen Kapitalerhaltung, bei dem das Kapital in nominalen Geldeinheiten definiert 
wird, stellt der Gewinn die Zunahme des nominalen Geldkapitals im Laufe der Periode dar. Somit stellt der Anstieg der Preise 
für die Vermögenswerte, die in der Periode gehalten werden, üblicherweise als Wertzuwachs bezeichnet, nach diesem 
Konzept Gewinn dar. Allerdings dürfen sie als solche erst nach Veräußerung der Vermögenswerte in einem Austauschvorgang 
angesetzt werden. Wird das Konzept der finanzwirtschaftlichen Kapitalerhaltung mit konstanten Einheiten der Kaufkraft 
definiert, stellt der Gewinn die Zunahme der investierten Kaufkraft der Periode dar. Folglich wird nur der Teil des Anstieges 
der Preise für die Vermögenswerte, der über den allgemeinen Preisanstieg hinausgeht, als Gewinn angesehen. Der Rest der 
Zunahme wird als Kapitalerhaltungsanpassung und damit als Teil des Eigenkapitals betrachtet.

Gemäß dem Konzept der leistungswirtschaftlichen Kapitalerhaltung, bei dem das Kapital als physische Produktionskapazität 
definiert wird, ist der Gewinn die Erhöhung dieses Kapitals in der Periode. Sämtliche Preisänderungen, die die 
Vermögenswerte und Schulden des Unternehmens betreffen, werden als Änderungen bei der Ermittlung der physischen 
Produktionskapazität des Unternehmens betrachtet. Sie werden folglich als Kapitalerhaltungsanpassungen, die Teil des 
Eigenkapitals sind, und nicht als Gewinn behandelt.

Die Wahl der Bewertungsgrundlagen und des Konzeptes der Kapitalerhaltung bedingen das bei der Aufstellung des 
Abschlusses verwendete Rechnungslegungsmodell. Verschiedene Rechnungslegungsmodelle weisen unterschiedliche 
Grade an Relevanz und Verlässlichkeit auf, und das Management muss hier, wie in anderen Bereichen, einen Ausgleich 
zwischen Relevanz und Verlässlichkeit anstreben. Dieses Rahmenkonzept ist auf verschiedene Rechnungslegungsmodelle 
anwendbar und bietet Unterstützung für die Aufstellung und Darstellung des nach dem ausgewählten Modell erstellten 
Abschlusses. Derzeit hat der Board des IASC nicht die Absicht, ein bestimmtes Modell vorzuschreiben. Dies ist nur unter 
besonderen Umständen der Fall, wie beispielsweise für die Unternehmen, die in der Währung eines hochinflationären 
Landes berichten. Diese Absicht wird jedoch angesichts der weltweiten Entwicklungen überprüft.
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The selection of the appropriate concept of capital by an enterprise should be based on the needs of the users of its finan-
cial statements. Thus, a financial concept of capital should be adopted if the users of financial statements are primarily 
concerned with the maintenance of nominal invested capital or the purchasing power of invested capital. If, however, the 
main concern of users is with the operating capability of the enterprise, a physical concept of capital should be used. The 
concept chosen indicates the goal to be attained in determining profit, even though there may be some measurement dif-
ficulties in making the concept operational.

Concepts of Capital Maintenance and the Determination of Profit
The concepts of capital in paragraph 102 give rise to the following concepts of capital maintenance:
(a)	 Financial capital maintenance. Under this concept a profit is earned only if the financial (or money) amount of the 

net assets at the end of the period exceeds the financial (or money) amount of net assets at the beginning of the 
period, after excluding any distributions to, and contributions from, owners during the period. Financial capital 
maintenance can be measured in either nominal monetary units or units of constant purchasing power.

(b)	 Physical capital maintenance. Under this concept a profit is earned only if the physical productive capacity (or oper-
ating capability) of the enterprise (or the resources or funds needed to achieve that capacity) at the end of the period 
exceeds the physical productive capacity at the beginning of the period, after excluding any distributions to, and 
contributions from, owners during the period.

The concept of capital maintenance is concerned with how an enterprise defines the capital that it seeks to maintain. It 
provides the linkage between the concepts of capital and the concepts of profit because it provides the point of reference 
by which profit is measured; it is a prerequisite for distinguishing between an enterprise’s return on capital and its return 
of capital; only inflows of assets in excess of amounts needed to maintain capital may be regarded as profit and therefore 
as a return on capital. Hence, profit is the residual amount that remains after expenses (including capital maintenance 
adjustments, where appropriate) have been deducted from income. If expenses exceed income the residual amount is 
a net loss.

The physical capital maintenance concept requires the adoption of the current cost basis of measurement. The financial 
capital maintenance concept, however, does not require the use of a particular basis of measurement. Selection of the basis 
under this concept is dependent on the type of financial capital that the enterprise is seeking to maintain.

The principal difference between the two concepts of capital maintenance is the treatment of the effects of changes in the 
prices of assets and liabilities of the enterprise. In general terms, an enterprise has maintained its capital if it has as much 
capital at the end of the period as it had at the beginning of the period. Any amount over and above that required to main-
tain the capital at the beginning of the period is profit.

Under the concept of financial capital maintenance where capital is defined in terms of nominal monetary units, profit 
represents the increase in nominal money capital over the period. Thus, increases in the prices of assets held over the 
period, conventionally referred to as holding gains, are, conceptually, profits. They may not be recognised as such, how-
ever, until the assets are disposed of in an exchange transaction. When the concept of financial capital maintenance is 
defined in terms of constant purchasing power units, profit represents the increase in invested purchasing power over the 
period. Thus, only that part of the increase in the prices of assets that exceeds the increase in the general level of prices is 
regarded as profit. The rest of the increase is treated as a capital maintenance adjustment and, hence, as part of equity.

Under the concept of physical capital maintenance when capital is defined in terms of the physical productive capacity, 
profit represents the increase in that capital over the period. All price changes affecting the assets and liabilities of the 
enterprise are viewed as changes in the measurement of the physical productive capacity of the enterprise; hence, they are 
treated as capital maintenance adjustments that are part of equity and not as profit.

The selection of the measurement bases and concept of capital maintenance will determine the accounting model used in 
the preparation of the financial statements. Different accounting models exhibit different degrees of relevance and reliabil-
ity and, as in other areas, management must seek a balance between relevance and reliability. This Framework is applicable 
to a range of accounting models and provides guidance on preparing and presenting the financial statements constructed 
under the chosen model. At the present time, it is not the intention of the Board of IASC to prescribe a particular model 
other than in exceptional circumstances, such as for those enterprises reporting in the currency of a hyperinflationary 
economy. This intention will, however, be reviewed in the light of world developments.
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